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117. Anderung des Flachennutzungsplanes
im Bereich ,Boelckeweg / Albersloher Weg / Bundesstralte B 51¢

1. Planungsanlass, Planungsziele und strukturelle Situation

Der Gasometer, unmittelbar stidostlich des Kreuzungsbereiches Bundesstralle 51 (Umgehungs-
stralRe) / Albersloher Weg gelegen, ist als Landmarke aufgrund seiner Hohe von 52 m weithin
sichtbar und markiert als identitatsstiftendes Bauwerk den sudlichen Rand des Minsteraner Ha-
fenbereichs. Das Bauwerk wurde 1954 errichtet und diente der Speicherung von Erdgas, bis es
2005 aulder Betrieb genommen wurde. Die weiterhin sichtbaren Elemente des ehemaligen Ga-
someters — FUhrungsgerust, Sperrwasserbecken und Gasanzeige — sowie einzelne Elemente der
sudwestlich angrenzenden Gasreglerstation sind inzwischen als technische Baudenkmaler in die
Denkmalliste der Stadt Minster eingetragen.

Mit dieser 117. Anderung des Flachennutzungsplans sowie der parallelen Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans Nr. 626 sollen nunmehr die stadtstrukturellen und stadtebauli-
chen Ziele fur das Gelande des Gasometers planungsrechtlich gesteuert werden: Ziel ist die Ent-
wicklung eines durchmischten, urbanen sowie nachhaltigen Stadtquartiers innerhalb der Kubatur
des ehemaligen Gasometers.

Der ca. 1,3 ha groe Anderungsbereich liegt am Boelckeweg im siiddstlichen Eckbereich zwi-
schen dem Albersloher Weg und der Bundestralte 51 auf dem Areal des Gasometers im Stadt-
bezirk Miinster-Siidost, Stadtteil Gremmendorf-West. Der Anderungsbereich ist derzeit malgeb-
lich durch das FUhrungsgeriist des ehemaligen Gasometers mit der umgebenden ErschlielRungs-
flache gepragt. Sudwestlich befindet sich das alte Betriebsgebaude (Gasreglerhaus), welches
durch kulturelle und soziale Nutzungen in den letzten Jahren zwischengenutzt wurde. Das direkte
Umfeld zeichnet sich im Westen, Norden, Osten und Sudosten durch einen pragenden Baum-
und Griinbestand aus. Nérdlich des Anderungsbereichs grenzt entlang der Bundesstrafie 51 ein
Erdwall an, der mit Strauchern und Baumen bewachsen ist, siidlich eine Kleingartenanlage. Ost-
lich des Anderungsbereichs befinden sich ein Klar- und Regenriickhaltebecken sowie im Weite-
ren Wohnbebauung. Ebenfalls grenzt dstlich ein schutzwirdiges Biotop gemal Stadtbiotopkar-
tierung an.

Erschlossen wird der Anderungsbereich vom Boelckeweg liber eine Zuwegung, die vorbei am
Gasreglerhaus Richtung Nordosten und im Weiteren um den Gasometer fuhrt. Der Boelckeweg
bindet an den Albersloher Weg an, der unmittelbar westlich des Anderungsbereichs verlauft.

Das Umfeld des Anderungsbereichs ist hauptséchlich durch gewerblich genutzte Flachen nérd-
lich der Umgehungsstralte sowie stdwestlich des Albersloher Weges, Einzelhandelsbetriebe
(Baumarkt, Selbstbedienungswarenhaus mit grof3flachigem Grundversorgungsangebot) sowie
das Wohngebiet Lutkenbeck im Stden und Grinflachen und Freiraum im Osten gepragt. Die
vielfaltigen Dienstleistungs- und Einzelhandelsangebote im Bereich des Hafen- und Hansavier-
tels sind in ca. 1 km Entfernung erreichbar.

Fur den Gasometer und seine umliegenden Flachen soll unter Beibehaltung der bestehenden
und pragenden Bau- und Grinsubstanz eine neue Nutzung planungsrechtlich vorbereitet werden:
Mit einer Mischung aus Wohnen, Biros, Dienstleistungen, Kultur und Kita soll das Industriedenk-
mal des Gasometers vertikal gestaffelt werden. Damit hat das Gelande das Potenzial, durch eine
hochwertige Wiedernutzbarmachung eine neue pragende Landmarke fir die Konversion im er-
weiterten Hafenbereich zu werden.
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117. Anderung des Flachennutzungsplanes
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Der wirksame Flachennutzungsplan (FNP) der Stadt Miinster stellt fiir den Anderungsbereich
eine Grunflache mit einem punktuellen Planzeichen fiir Ver- und Entsorgung mit der Zweckbe-
stimmung ,Gas" dar. Die beabsichtigte Planung lasst sich somit nicht aus den Darstellungen des
Flachennutzungsplans entwickeln.

Das Verfahren zur Anderung des Flachennutzungsplanes wurde am 21.02.2024 durch den Rat
der Stadt Minster eingeleitet und im Amtsblatt Nr. 04 vom 01.03.2024 6ffentlich bekannt ge-
macht.

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB zur 117. Anderung des Fl-
chennutzungsplanes erfolgte im Rahmen einer Burgerinformationsveranstaltung am 20.03.2024.
Die Veranstaltung wurde o6ffentlich bekannt gemacht. Neben der Informationsveranstaltung hatte
die Offentlichkeit bis einschlieRlich 24.04.2024 die Méglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme.
Die friihzeitige Beteiligung der Behdrden erfolgte in der Zeit vom 27.03.2024 bis einschliellich
zum 26.04.2024.

1.1 Hinweise zu § 1a Abs. 2 BauGB (Bodenschutzklausel)

Minster ist eine wachsende Stadt mit einer wohnberechtigten Bevolkerung von aktuell rd.
321.000 (30.04.2024)". Fir die nachsten Jahre (bis 2045) prognostizieren sowohl das Land NRW
als auch die Stadt Miunster selbst ein weiteres Einwohnerwachstum. Dies fuhrt — verstarkt durch
den Trend sinkender Haushaltsgréfien — zu einem Bedarf von rund 2.000 neuen Wohnungen pro
Jahr bei einem derzeit angespannten Wohnungsmarkt mit steigenden Mieten und Bodenpreisen.?

Um die Inanspruchnahme bisher baulich nicht genutzter Freiflachen im Sinne des Bodenschutz-
gebotes des Baugesetzbuches zu minimieren, hat der Rat der Stadt Minster festgelegt, dass
mindestens die Halfte der Neubauwohnungen im Innenbereich und damit auf Brachflachen, im
Gebaudeleerstand oder in Baullicken errichtet werden sollen. Dieser Wert wurde in der Vergan-
genheit regelmalig Uberschritten, indem konsequent insbesondere gewerbliche Brachflachen,
militdrische Konversionsflachen, aber auch bauliche Nachverdichtungsmaoglichkeiten genutzt
wurden.

Mit Durchfiihrung des Bauleitplanverfahrens wird eine brachliegende und in Teilen bereits versie-
gelte Flache in Anspruch genommen. Durch die Wiedernutzbarmachung der Flache wird eine
Inanspruchnahme bisher nicht baulich genutzter Freiflachen i.S. des Bodenschutzgebotes des
BauGB vermieden, sie dient der Vermeidung der Zerschneidung des Freiraums an anderer Stelle.
Im Sinne eines sparsamen und schonenden Umganges mit Grund und Boden soll zudem das
Mal der erforderlichen Versiegelung im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung auf das not-
wendige Minimum reduziert werden.

Die vorliegende Planung zur 117. Anderung des FNP entspricht daher in besonderer Weise den
Anforderungen des § 1a BauGB, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen.

1.2 Hinweise zu § 1a Abs. 5 BauGB (Klimaschutzklausel)

Der Anderungsbereich ist bereits baulich genutzt sowie verkehrlich und infrastrukturell erschlos-
sen. Synergieeffekte der ErschlieBung sowie der Ver- und Entsorgung konnen daher genutzt

" vgl. auch https://www.stadt-muenster.de/statistik-stadtforschung/zahlen-daten-fakten; die genannten Einwohnerzah-
len beziehen sich auf die sogenannte wohnberechtigte Bevolkerung Miinsters. Diese beinhaltet alle Menschen mit
Hauptwohnsitz oder Zweitwohnsitz (beide Gruppen tragen zur Wohnungsnachfrage bei) und basiert auf dem stadti-
schen Melderegister. Es gibt allerdings deutliche Unterschiede zwischen dieser Zahl und der im Rahmen des Zensus
2022 aktuell ermittelten Bevoélkerungszahl fir Miinster. Die amtliche Bevélkerungszahl fur Minster im Jahr 2022 be-
tragt daher 303.772 Menschen (allerdings ausschlieBlich Menschen mit Hauptwohnsitz). Weitere Informationen dazu
sind zu finden unter: https://www.stadt-muenster.de/aktuelles/newsdetail/zensus-2022-ergebnisse

2 vgl. dazu auch das Kompendium zum Handlungskonzept Wohnen, Minster 2014, die Dokumentation zur Planungs-
werkstatt 2030, die Vorlagen zur Fortschreibung des Baulandprogramms (vgl. V/0193/2023 bzw. V/0260/2024) die
Ratsvorlage zur Fortschreibung des Regionalplans Minsterland (V/0339/2023) sowie die Vorlage zu den Ergebnis-
sen der Wohnungsstattenbedarfsprognose (V/0606/2023)
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werden. Durch die Umnutzung wird eine Uberplanung von Freiflachen an anderer Stelle vermie-
den.

Gemal Griinordnung der Stadt Minster, ,Teilplan Freiraumkonzept*, wird der Anderungsbereich
als ,2. Grunring - Innenstadtbezogene 6kologische Ausgleichsflachen mit grofler Bedeutung fur
Erholung, Stadtgliederung“ dargestellt. Da im Zuge der Planung jedoch nicht in den Griinbestand
eingegriffen wird, sondern dieser im Rahmen der Planung vielmehr fiir die wohnortnahe Erholung
und Freiraumnutzung weiterentwickelt werden soll, ist ein Widerspruch zum o.a. Freiraumkonzept
nicht gegeben.

Das Planvorhaben tragt bau- und betriebsbedingt nicht zu einer relevanten Verstarkung des Kii-
mawandels bei. Eine besondere Anfalligkeit des Vorhabens gegenuber den Folgen des Klima-
wandels besteht nicht. Der Anderungsbereich liegt auRerhalb festgesetzter Uberschwemmungs-
gebiete, so dass bau- und anlagenbedingte erhebliche Auswirkungen - z.B. durch einen etwaigen
Verlust von Retentionsrdumen - nicht anzunehmen sind.

Insbesondere Gehdlze sorgen im Hinblick auf das Schutzgut ,Klima / Luft” fur positive Einflisse
und Ubernehmen eine wichtige Klimafunktion innerhalb des stadtischen Gefliges. Diese werden
im Rahmen der Planung erhalten und erganzt.

Des Weiteren sind An- und Neubauten nach den aktuellen Vorschriften des Gebaudeenergiege-
setzes (GEG) zu errichten. Dadurch werden bautechnische Standardanforderungen zum effizien-
ten Betriebsenergiebedarf sichergestellt.

Im Umweltkataster der Stadt Miinster ist der Anderungsbereich Teil eines klimadkologischen Aus-
gleichsraumes. Negative Einflisse sind aus vorgenannten Griinden jedoch nicht erkennbar.

Insgesamt werden mit der Planung weder Folgen des Klimawandels erheblich verstarkt, noch
sind Belange des Klimaschutzes unverhaltnismalfig negativ betroffen
2.  Anderungsbereich

Der rdumliche Geltungsbereich der 117. Anderung des Flachennutzungsplans liegt siidéstlich der
Innenstadt im Stadtbezirk Stdost im Stadtteil Gremmendorf-West. Er wird

e im Norden durch Grinstrukturen und im Weiteren die Bundesstralle B 51,
e im Osten durch Grinstrukturen, ein Regenrickhalte- sowie Regenklarbecken,
e im Slden durch eine Kleingartenanlage und
e im Westen durch den Albersloher Weg
begrenzt.

3.  Planungsrechtliche Situation

3.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung

Der Regionalplan Minsterland (Bezirksregierung Minster, Regionalplan fir den Regierungsbe-
zirk Minster, Teilabschnitt Munsterland, Minster, 2013) stellt die Flache als ,Allgemeinen Sied-
lungsbereich“ (ASB) dar, sodass gemafy Schreiben der Bezirksregierung vom 27.03.2024 eine
Vereinbarkeit mit dem grundlegenden raumordnerischen Ziel 2-3 LEP NRW vorliegt.

Die unmittelbar angrenzende Umgehungsstralle B 51 ist als ,Stralde flr den vorwiegend grof3-
raumigen Verkehr®, der Albersloher Weg als ,Stral3e fir den vorwiegend Uberregionalen und re-
gionalen Verkehr” dargestellt.

Am 01.09.2021 ist der landeribergreifende Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz
(BRPH) in Kraft getreten. Der neue BRPH hat das Ziel, die von Starkregen und Hochwasser
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ausgehenden Gefahren zu verringern. Von besonderer Bedeutung sind die Sicherung und Ruck-
gewinnung natirlicher Uberschwemmungsflachen, die Risikovorsorge in potenziell Uberflutungs-
gefahrdeten Bereichen und der Rickhalt des Wassers in der Flache des gesamten Einzugsge-
biets. Der Plan soll das Wasserrecht unterstiitzen und erganzen und dient dazu, den Hochwas-
serschutz u.a. durch vorausschauende Planung zu verbessern.

§ 1 Abs. 4 BauGB verpflichtet, die im BRPH festgelegten Ziele zu beachten. Die Grundsatze sind
im Rahmen der Abwagung zu bertcksichtigen.
Insbesondere folgende Ziele und Grundsatze sind fur die vorliegende Planungsabsicht geman
Bezirksregierung Minster zu beachten bzw. berlcksichtigen:
o Ziel 1.1.1 (Allgemeines: Hochwasserrisikomanagement)
o Ziel 1.2.1 (Allgemeines: Klimawandel und -anpassung)
e Grundsatz I1.1.1 (Schutz vor Hochwasser ausgenommen MeeresUberflutungen: Einzugs-
gebiete nach § 3 Nummer 13 WHG)
e Ziel 11.1.3 (Schutz vor Hochwasser ausgenommen Meeresuberflutungen: Einzugsgebiete
nach § 3 Nummer 13 WHG)

Das Plangebiet der 117. FNP-Anderung liegt innerhalb des Flussgebiets Ems, Teileinzugsbereich
Obere Ems (Basiseinzugsgebiet 329322 gemall GSK3E NRW) jedoch aullerhalb gesetzlicher
Uberschwemmungsgebiete. Das Plangebiet weist auch keine Hochwassergefahren gem. Hoch-
wassergefahrenkarten NRW? auf.

Eine Uberpriifung der Starkregengefahrenkarte der Stadt Miinster* zeigt, dass im Bereich der
ndrdlichen, dstlichen und westlichen Frei- und Griinflichen sowie innerhalb des Gasometers so-
wohl bei einem seltenen (30-jahrliches Ereignis, hN = 37-40 mm/h) als auch bei einem aul3erge-
wohnlichen Ereignis (100-jahrliches Ereignis, hN = 44-48 mm/h) und einem extremen Ereignis
(hN = 90 mm/h) Uberschwemmungen entstehen kénnen.

Die bestehenden Freiflachen, die den Gasometer umgeben, werden im Zuge der Planung nicht
Uiberbaut, sodass sich keine Anderungen mit Auswirkungen auf diesen Flachen ergeben. Von
Uberschwemmungen geht in diesen Bereichen keine Gefahr aus.

Die Situation im Gasometer wird sich durch Realisierung des Vorhabens vollstandig andern, so-
dass das Regenwasser in diesen Bereichen zukiinftig abgeleitet bzw. Gber die geplante Dachbe-
grinung zurickgehalten wird.

Im Rahmen des parallel in Aufstellung befindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplans
Nr. 626 ,Boelckeweg / Albersloher Weg / Bundesstralte B 51 wurde ein Entwasserungskonzept
erarbeitet, welches den Nachweis des schadlosen Abflusses erbringt. Zudem erfolgt im Rahmen
des Baugenehmigungsverfahrens ein Uberflutungsnachweis.

Die 117. Anderung des Flachennutzungsplans ist daher mit den vorgenannten Zielen und
Grundsatzen der Raumordnung vereinbar.

3.2 Bestehendes Planungsrecht, sonstige Satzungen, Verordnungen und Plankonzepte
Flachennutzungsplan

Der wirksame Flachennutzungsplan (FNP) der Stadt Miinster stellt fiir den Anderungsbereich
eine Grinflache mit einem punktuellen Planzeichen flr Ver- und Entsorgungsanlagen mit der

3 https://www.hochwasserkarten.nrw.de/
4 Stadt Minster (2024): Starkregen: Gefahrenkarte. Online unter:

https://www.stadt-muenster.de/wasser/starkregengefahrenkarten
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Zweckbestimmung ,Gas" dar. Die beabsichtigte Planung lasst sich somit nicht aus den Darstel-
lungen des Flachennutzungsplans entwickeln und der Flachennutzungsplan ist im Rahmen der
117. Anderung entsprechend zu &ndern.

Bebauungsplane

Fir den Anderungsbereich liegt der rechtskraftige Bebauungsplan Nr. 349 ,Boelckeweg / Westf.
Landeseisenbahn / Umgehungsstrale / Lindberghweg*, in der Fassung der 1. Anderung, rechts-
verbindlich seit dem 17.12.2004, vor. Der Bebauungsplan trifft fir den Gasometer mit seinen um-
liegenden Bereichen eine Festsetzung als ,Flachen flr Versorgungsanlagen, Abfallentsorgung,
Abwasserbeseitigung und Ablagerungen® mit der Zweckbestimmung ,Gas“. Sudlich des Gaso-
meters verlaufen auf einer West-Ost-Achse ,mit Leitungsrechten zu belastende Flachen zuguns-
ten der ErschlieBungstrager® (Breite ca. 6 m).

Im westlichen Randbereich liegt der Anderungsbereich zudem im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Nr. 142 Teilabschnitt | ,Albersloher Weg (von Dortmund-Ems-Kanal bis Drolshagen-
weg)“, in der Fassung der 1. Anderung, ebenfalls rechtsverbindlich seit dem 17.12.2004. Der
Bebauungsplan sichert in diesem Bereich eine Verkehrsflache fur den Ausbau des Albersloher
Wegs. Durch den bereits erfolgten Ausbau in diesem Bereich ist diese Flache nicht in Anspruch
genommen worden und kann durch die Neuaufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans Uberplant werden

Damit das Planungsziel, auf dieser Flache ein urbanes, durchmischtes sowie nachhaltiges Quar-
tier zu entwickeln, realisiert werden kann, ist parallel zu dieser 117. Anderung des Flachennut-
zungsplanes die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 626 ,Boelckeweg / Albersloher Weg /
Bundesstrale B 51“ vorgesehen.

NATURA 2000

Gebiete des europaischen Schutzgebietsnetzes NATURA 2000 liegen im Geltungsbereich der
117. FNP-Anderung nicht vor. Siidéstlich des Anderungsbereichs liegt in einer Entfernung von
ca. 6,5 km das FFH-Gebiet DE-4012-301 ,Wolbecker Tiergarten®. Hieraus ergeben sich flr die
vorliegende Planung aufgrund der Entfernung und des beabsichtigten Vorhabens keine umwelt-
relevanten Vorgaben.

Sonstige landschaftsrechtliche Vorgaben / Plankonzepte

Gemal Griinordnung der Stadt Minster, ,Teilplan Freiraumkonzept*, wird der Anderungsbereich
als ,2. Grunring - Innenstadtbezogene 6kologische Ausgleichsflachen mit grof3er Bedeutung fiir
Erholung, Stadtgliederung“ dargestellt (s.o.).

4.  Anderungsinhalte

4.1 Gemischte Bauflache

Entsprechend dem oben formulierten Planungsziel erfolgt fir den Anderungsbereich im Flachen-
nutzungsplan zukinftig die Darstellung einer gemischten Bauflache.

Zudem wird erganzend eine Kennzeichnung fir die vorhandene Altlastenflache aufgenommen
(s. Kap. 7.1).

Das Symbol der Gasversorgung wird weiterhin dargestellt, da aktive Anlagen auf dem Grundstuck
bestehen bleiben.
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4.2 ErschlieBung

Der Anderungsbereich ist (iber den Boelckeweg erschlossen, der im Weiteren an den Albersloher
Weg anbindet. Die innere Erschliel3ung soll Gber private Flachen erfolgen. Diese werden im Rah-
men der verbindlichen Bauleitplanung gesichert.

Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 626 ,Boelckeweg /
Albersloher Weg / Bundesstralte B 51“ wurde eine Verkehrsuntersuchung ° erarbeitet, die die
Neuverkehre des Vorhabens ermittelt und auf Basis aktueller und zukinftiger Verkehrsdaten die
verkehrlichen Auswirkungen der Umnutzung des Gasometers auf ausgewahlte Knotenpunkte im
Bereich des Albersloher Wegs Uberprft und bewertet. Diese kommt zusammenfassend zu dem
Ergebnis, dass die ErschlieBung des Gasometers unter Berlcksichtigung vorgeschlagener bau-
licher MalBnahmen im StralRennetz sichergestellt ist. Gegenuber heute ist durch das Neuver-
kehrsaufkommen durch das Vorhaben in den verkehrstechnisch mallgebenden Hauptverkehrs-
zeiten keine spurbare Veranderung festzustellen.

Des Weiteren wurde ein Mobilitdtskonzept erarbeitet, welches u.a. eine Ladeinfrastruktur fir
Elektrofahrzeuge und E-Bikes, eine umfangreiche Fahrradinfrastruktur, ein Smart-Parking-Sys-
tem sowie Sharing-Dienste vorsieht.

Die nachstgelegene Bushaltestelle ,Loddenheide / Beresa“ befindet sich in einer fullaufigen Ent-
fernung von ca. 300 m und wird regelmafig von den Stadtbuslinien 6 und 8 Richtung Coerde
bzw. Wolbeck und Hiltrup angefahren.

4.3 Ver-und Entsorgung / Technische Infrastruktur

Die Versorgung des Anderungsbereichs mit Gas, Strom, Wasser und Telekommunikation erfolgt
durch eine Ausweitung der vorhandenen Netze durch die jeweiligen Leitungstrager.

Die Entwéasserung des Anderungsbereichs wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung si-
chergestellt.

Die im Anderungsbereich bereits vorhandenen Leitungen werden im Rahmen der verbindlichen
Bauleitplanung Uber die Festsetzung von Leitungsrechten gesichert und sind von einer Bebauung
freizuhalten.

Die Entsorgung wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung bzw. mit der Realisierung si-
chergestellt.

4.4 Immissionsschutz

Im Bauleitplanverfahren sind die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse gem.
§ 1 (6) Nr. 1 BauGB zu berticksichtigen. Schadliche Umwelteinwirkungen (z. B. in Form von
Schallimmissionen) sind so weit wie moglich zu vermeiden.

Im Hinblick auf die geplante Umnutzung des Gasometers wurde im Rahmen der Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 626 ein Larmgutachten® erstellt, in dem zum einen die
Einwirkung des Verkehrslarms auf die Planung ermittelt wurde und zum anderen der einwirkende
sowie ausgehende Gewerbelarm gepriift und bewertet wurde.

5 Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft mbH: Verkehrsuntersuchung zur Umnutzung des Gasometers am Al-
bersloher Weg in Miinster. Bochum, Juni 2024

6 Normec Uppenkamp: Immissionsschutz-Gutachten — Schalltechnische Untersuchung im Rahmen des Bauleitplan-
verfahrens zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 626 ,Boelckeweg/ Albersloher Weg/ Bundesstralte B 51*.
Ahaus, Mai 2024
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Im Ergebnis zeigt sich, dass die einwirkenden Verkehrslarmimmissionen zu Uberschreitungen
der Orientierungswerte fir Urbane Gebiete flihren (tags 60 dB[A], nachts 50 dB[A]). Das Gutach-
ten zeigt, dass an den Fassaden des Gasometers teilweise verkehrsbezogene Larmpegel Uber
60 dB(A) nachts auftreten (abhangig von der Lage und Hohe). Der Anderungsbereich weist damit
eine starke Larmbelastung auf. Um gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu gewahrleisten,
sind Schallminderungsmafinahmen erforderlich.

Die Orientierungswerte durch die einwirkenden Gewerbelarmimmissionen werden eingehalten
bzw. unterschritten.

Innerhalb des Anderungsbereichs kommt es durch vorhabeninduzierten Gewerbelarm zu klein-
teiligen Uberschreitungen, sodass ebenfalls (Schallschutz-)MaRnahmen erforderlich werden. Ne-
gative Auswirkungen auf die im Umfeld befindliche Wohnbebauung erfolgen durch den Gewer-
belarm nicht.

Die erforderlichen Schallschutzmallnahmen werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung Uber Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 626 entsprechend gesi-
chert.

5. Arten- und Biotopschutz

GemaR Handlungsempfehlung des Landes NRW? ist im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prii-
fung festzustellen, ob Vorkommen européisch geschiitzter Arten im Anderungsbereich aktuell
bekannt oder zu erwarten sind und bei welchen dieser Arten aufgrund der Wirkungen des Vorha-
bens Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften potenziell nicht ausgeschlossen werden
kénnen — bzw. ob und welche Mallnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte er-
forderlich werden.

Auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung (FNP) ist der Fokus auf ,verfahrenskritische
Vorkommen* planungsrelevanter Arten zu legen. So sind die Artenschutzbelange im Sinne einer
Uberschlagigen Vorabschatzung zu bertcksichtigen, soweit sie auf dieser Ebene bereits ersicht-
lich sind. Auf diese Weise lassen sich Darstellungen vermeiden, die in nachgeordneten Verfahren
aus Artenschutzgriinden nicht umgesetzt werden kdnnen.

Die artenschutzrechtlichen Belange wurden in vorliegendem Fall im Rahmen eines artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrages im Zuge des parallel in Aufstellung befindlichen vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 626 ,Boelckeweg/ Albersloher Weg/ Bundesstralle 51“ durch ein externes
Fachgutachterbliro geprift®. Gegenstand der noch laufenden Erfassungen waren dabei die Ar-
tengruppen der Brutvdgel, Fledermause, Reptilien und Amphibien.

Bei den nachgewiesenen Vogelarten handelt es sich GUberwiegend um charakteristische Vogelar-
ten der Siedlungsbereiche, Garten, Parks und Waldrander, die als sog. kommune Arten in der
Stadt Munster relativ haufig sind. Als Héhlenbriter wurden Buntspecht, Griinspecht (Nahrungs-
gast), Star, Gartenrotschwanz (Nahrungsgast), Kohl-, Blaumeise sowie als Nischenbriter Grau-
schnapper nachgewiesen. Als planungsrelevante Arten wurden Sperber und Star innerhalb er-

7 Ministerium fur Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW, Ministerium fur Klimaschutz, Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW (2010): Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen
Zulassung von Vorhaben, gemeinsame Handlungsempfehlung.

8 Planungsbliro fiir Landschafts- & Tierokologie, Lederer (2024): Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 626 ,Boelckeweg/
Albersloher Weg/ B 51, Stadt Munster. Geseke.

Begrindung zum Entwurf / Seite 8 von 36



117. Anderung des Flachennutzungsplanes
im Bereich ,Boelckeweg / Albersloher Weg / Bundesstralte B 51¢

fasst. Der Wanderfalke (am Fernsehturm) nutzt den Anderungsbereich sporadisch zu Jagdzwe-
cken. Der Eisvogel durchfliegt den Anderungsbereich gelegentlich, nutzt jedoch die angrenzen-
den Wasserflachen zur Nahrungssuche.

Zu den erfassten Fledermausarten zahlen gem. Fachgutachten Wasser- und Zwergfledermaus,
die vermutlich die Spechthdéhlen sowie Vogel- und Fledermauskasten im Gehdlzbestand gele-
gentlich als Zwischen- und Paarungsquartier nutzen. Darlber hinaus wurden zwei uberfliegende
Exemplare des Grolien Abendseglers nachgewiesen.

Im Ergebnis wurden keine Reptilienarten festgestellt. Die im Winterzeitraum in einem Schacht im
Vorhabenbereich seitens der Unteren Naturschutzbehérde gemeldeten Amphibien (Teichmolch,
Erdkrote, Grasfrosche) wurden ebenfalls nicht bestatigt. Gem. Gutachten sind Reproduktionsge-
wasser fur Amphibien im Bereich der Vorhabenflache auch nicht vorhanden.

Im Ergebnis der bislang vorliegenden artenschutzrechtlichen Betrachtung (Art-fir-Art-Betrach-
tung, vgl. Lederer, 2024, S.22 ff.) sind mit einer nachfolgenden Umsetzung des Vorhabens - unter
Beriicksichtigung von VermeidungsmalRnahmen - keine Artenschutzkonflikte gem. § 44 (1)
BNatSchG zu erwarten, die einer nachfolgenden Planumsetzung entgegenstehen. Die zu berlck-
sichtigenden MalRnahmen umfassen eine 6kologische Baubegleitung bei der Enthahme von Bau-
men mit Hohlen sowie allgemein eine zeitliche Einschrankung die Entfernung von Gehdlzen be-
treffend (nicht im Zeitraum 01.03 bis zum 31.10). Darlber hinaus sind bestimmte Vorgaben zur
Vermeidung schadlicher Licht-Emissionen und der Ausgestaltung von Glasfronten zu berticksich-
tigen. Auch sind Vogel- und Fledermauskasten i.S. von vorgezogenen Ausgleichsmaflinahmen in
verbleibenden Geholzbestanden aufzuhéngen. Die einzelnen Malnahmen werden auf der Ebene
der verbindlichen Bauleitplanung konkretisiert und sind bei einer nachfolgenden Umsetzung der
Planung entsprechend zu beriicksichtigen.

Die vorliegende 117. Anderung des Flachennutzungsplanes ist damit aus artenschutzrechtlichen
Grinden i.S. des § 44 (1) BNatSchG vollzugsfahig. Artenschutzrechtlich unlésbare Konflikte kon-
nen nach Maldgabe des derzeit vorliegenden Fachgutachtens ausgeschlossen werden.

6. Kennzeichnungen, nachrichtliche Ubernahmen und Hinweise

6.1 Altlasten

Im Hinblick auf Altlasten besitzt der FNP mit der Kennzeichnung von schadstoffbelasteten bzw.
mit hoher Wahrscheinlichkeit belasteten Flachen eine Hinweis- und Warnfunktion. Im FNP sollen
gemal § 5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB ,fir bauliche Nutzungen vorgesehenen Flachen, deren Boden
erheblich mit umweltgefahrdenden Stoffen belastet sind®, gekennzeichnet werden.

Im Anderungsbereich befindet sich die im stadtischen Altlast-/ Verdachtsflachenkataster gefiihrte
Flache 309. Verunreinigungen mit Schwermetallen, polycyclischen aromatischen Kohlenwasser-
stoffen, Mineraldlkohlenwasserstoffen und polychlorierte Biphenyle wurden nachgewiesen. Die
Flache wird sowohl im Flachennutzungsplan (Kennzeichnung als Altlast- / Verdachtsflache >1
ha) als auch im parallel in Aufstellung befindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 626 entsprechend gekennzeichnet. In die Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans wird erganzend ein Hinweis aufgenommen. Die geplante Nutzung ist mdglich, die tech-
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nischen Sicherungs- und Sanierungsmalinahmen werden im nachfolgenden Baugenehmigungs-
verfahren flr den Einzelfall festgelegt. Der FNP-Anderung steht dieser Belang unter diesen Vo-
raussetzungen nicht entgegen.

6.2 Denkmalschutz / Archaologie

Innerhalb des Anderungsbereichs befindet sich das Fiihrungsgeriist des Gasometers (inkl. Sperr-
wasserbecken und Gasanzeige) sowie die dazugehdrige Gasreglerstation (inkl. technischer Aus-
stattung), welche als technische Baudenkmaler im Sinne des Denkmalschutzgesetzes NRW in
die Denkmalliste der Stadt Miinster eingetragen sind. Anderungen am und/ oder in den Gebauden
darfen ausschlie3lich nach vorheriger Zustimmung der stadtischen Denkmalschutzbehorde erfol-
gen.

Weitere Baudenkmaler sowie Bodendenkmaler im Sinne des Denkmalschutzgesetzes NRW sind
im Anderungsbereich derzeit nicht bekannt. Bei Bodeneingriffen in einer tiber Jahrhunderte hin-
weg besiedelten Kulturlandschaft kénnen jedoch jederzeit archaologische Funde und Befunde
auftreten sowie neue Bodendenkmaler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, Mauern, Einzelfunde
aber auch Verfarbungen in der naturlichen Bodenbeschaffenheit und Fossilien) entdeckt werden.
Im Falle von kulturhistorisch interessanten Bodenfunden sind die Vorschriften des Denkmal-
schutzgesetzes zu beachten.

7. Auswirkungen auf die Umwelt / Umweltbericht gemaR § 2 a BauGB

7.1. Rahmen der Umweltprifung

Nach § 1 (6) Nr. 7 BauGB gehdren Belange des Umweltschutzes, einschlieflich des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege zu den &ffentlichen Belangen, die bei der Aufstellung / Anderung
von Bauleitplanen besonders zu bertcksichtigen sind. In § 1 a BauGB werden die Vorschriften
fur den Umweltschutz und fir seine Berucksichtigung in der Abwagung im Einzelnen dargestellt
(Bodenschutzklausel, Eingriffsregelung, Natura 2000 und Klimaschutzklausel). § 2 (4) BauGB
schreibt vor, dass eine Umweltprifung durchzufiihren ist. Ihre Ergebnisse sind in einem Umwelt-
bericht darzustellen und zu bewerten. § 4 ¢ BauGB verpflichtet die Gemeinden dazu, erhebliche
Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchflihrung von Bauleitplanen eintreten, zu Uberwa-
chen.

Der vorliegende Umweltbericht zur 117. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Miinster
dokumentiert die umweltrelevanten Auswirkungen entsprechend der o. g. (fach)gesetzlichen Vor-
gaben. Die Detailscharfe der Auswirkungsprognose orientiert sich an der Mal3stabsebene der
vorbereitenden Bauleitplanung bzw. an dem flr die Abwagung der Umweltbelange erforderlichen
Untersuchungsrahmen. Je nach Erfordernis und raumlicher Beanspruchung des zu untersuchen-
den Schutzgutes und vorliegender Detailkenntnisse aus dem parallel in Aufstellung befindlichen
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 626 ,Boelckeweg / Albersloher Weg / Bundesstralie B
51“ erfolgt eine Variierung des Untersuchungsrahmens. Die Bewertung basiert mafRgeblich auf
der derzeitigen Darstellung des Anderungsbereichs im wirksamen Flachennutzungsplan der
Stadt Minster. Dieser stellt fir den Anderungsbereich eine Griinflache mit einem punktuellen
Planzeichen fur Ver- und Entsorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung ,,Gas* dar.

Dariiber hinaus liegen fiir den Anderungsbereich die rechtskraftigen Bebauungsplane Nr. 349
.Boelckeweg / Westf. Landeseisenbahn / Umgehungsstralle / Lindberghweg“ und Nr. 142 Teil-
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abschnitt | ,Albersloher Weg (von Dortmund-Ems-Kanal bis Drolshagenweg)“ vor. Eine Bewer-
tung des Zielzustandes/ die Auswirkungsprognose basiert auf der nunmehr im Rahmen der 117.
Anderung getroffenen Darstellung des Flachennutzungsplanes (Gemischte Bauflache).

7.2 Kurzdarstellung der Planung

Der Rat der Stadt Miinster hat in seiner Sitzung am 21.02.2024 das Verfahren zur Anderung des
Flachennutzungsplanes eingeleitet, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur eine Nach-
nutzung des ,Gasometers® zu schaffen. Parallel zur vorliegenden 117. Anderung des Flachen-
nutzungsplanes erfolgt die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 626
.Boelckeweg / Albersloher Weg / Bundesstralle B 51¢.

Der wirksame Flachennutzungsplan (FNP) der Stadt Miinster stellt fiir den Anderungsbereich
eine Grinflache mit einem punktuellen Planzeichen flr Ver- und Entsorgungsanlagen mit der
Zweckbestimmung ,Gas* dar. Die beabsichtigte Planung - eine Mischung aus Wohnen, Bliro,
Dienstleistungen, Kultur und Kita - I&sst sich somit nicht aus den Darstellungen des Flachennut-
zungsplans entwickeln und der Flachennutzungsplan ist im Rahmen der 117. Anderung entspre-
chend in ,Gemischte Bauflache® zu andern.

Der rdumliche Geltungsbereich der 117. FNP-Anderung liegt stidostlich der Innenstadt im Stadt-
bezirk Stdost (Stadtteil Gremmendorf-West). Er wird im Norden durch Grinstrukturen und im
Weiteren die Bundesstral’e B 51, im Osten durch Grunstrukturen, ein Regenriickhalte- sowie -
klarbecken, im Stden durch eine Kleingartenanlage und im Westen durch den Albersloher Weg
begrenzt.

Die Griinflachen im Anderungsbereich werden aus Baum- und Strauchbestanden im Umfeld des
ehemaligen Gasometers gebildet. Es ist vorgesehen, diese im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung zu erhalten und in das zukunftige Freiraum- und Grunkonzept zu integrieren. Da die
vorhandenen Gebaude (Gasometer und Gasreglerhaus) im Anderungsbereich Denkmaler im
Sinne des Denkmalschutzgesetzes darstellen, ist vorgesehen, diese ebenfalls im Rahmen der
verbindlichen Bauleitplanung in das Vorhaben zu integrieren.

Fur den Anderungsbereich liegen zwei rechtskraftige Bebauungsplane vor (s.u.).

7.3 Fachgesetzliche Ziele und Vorgaben des Umweltschutzes

Der Anderungsbereich liegt im Geltungsbereich des rechtskriftigen Bebauungsplans Nr. 349
.Boelckeweg / Westf. Landeseisenbahn / Umgehungsstrale / Lindberghweg®“. Der Bebauungs-
plan trifft fir den Gasometer mit seinen umliegenden Bereichen eine Festsetzung als ,Flachen
fur Versorgungsanlagen, Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung und Ablagerungen® mit der
Zweckbestimmung ,Gas*“. Im westlichen Randbereich liegt der Anderungsbereich zudem im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans Nr. 142 Teilabschnitt | ,Albersloher Weg (von Dortmund-
Ems-Kanal bis Drolshagenweg)“. Der Bebauungsplan sichert in diesem Bereich eine Verkehrs-
flache fur den Ausbau des Albersloher Wegs. Durch den bereits erfolgten Ausbau in diesem Be-
reich, ist diese Flache nicht in Anspruch genommen worden und kann daher anderweitig Uber-
plant werden.

Landschaftsplanerische Vorgaben liegen fir den Anderungsbereich nicht vor.
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Gemal Griinordnung der Stadt Miinster®, ,Zielkonzept Naturraum®, wird der Anderungsbereich
als ,2. Grunring“ dargestellt. Die Karte zum Griinsystem ,Freiraumkonzept* '* stellt den Ande-
rungsbereich als ,2. Grinring - Innenstadtbezogene 6kologische Ausgleichsflachen mit groRer
Bedeutung fir Erholung, Stadtgliederung” dar. Umliegende Bereiche des Gasometers (Kleingar-
tenanlagen) werden zudem als ,vorhandene funktionale Griinanlagen (Parks-, Sport- und Spiel-
platze, Kleingarten, Friedhofe) dargestellt.

Das EU-weite Natura 2000-Netz beinhaltet die Schutzgebiete der Vogelschutz-Richtlinie
sowie die Schutzgebiete der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie). Stiddstlich des
Anderungsbereichs liegt in einer Entfernung von ca. 6,5 km das FFH-Gebiet DE-4012-301 ,Wol-
becker Tiergarten®. Hieraus ergeben sich fur die vorliegende Planung aufgrund der Entfernung
und des beabsichtigten Vorhabens keine umweltrelevanten Vorgaben.

Der Anderungsbereich liegt im Geltungsbereich der Baumschutzsatzung der Stadt Minster
(Satzung zum Schutz und zur Entwicklung des Baumbestandes in der Stadt Munster [Baum-
schutzsatzung] vom 22.09.2023, Stadt Miinster 2023). Danach sind geschiitzte Baume zu erhal-
ten, zu pflegen und vor Gefahrdung zu bewahren. Ein Eingriff in den geschitzten Baumbestand
fUhrt zu Ersatz- oder SchutzmalRnahmen gemaf der Baumschutzsatzung und erfordert einen An-
trag auf Befreiung/ Ausnahme.

Die auf den im folgenden genannten Gesetzen bzw. Richtlinien basierenden Vorgaben fur den
Anderungsbereich werden je nach Planungsrelevanz inhaltlich bei der Betrachtung der einzelnen
Schutzglter konkretisiert.

9 Amt fur Grunflachen und Umweltschutz Stadt Minster (2012): Griinsystem Zielkonzept Naturraum. Online unter:
https://www.stadt-muenster.de/fileadmin/userupload/stadt-muenster/67umwelt/pdf/gruenordnungzielkonzeptnatur-
raum.pdf (abgerufen: 08.04.2024).

10 Amt fUr Griinflachen und Umweltschutz Stadt Miinster (2012): Griinsystem Zielkonzept Naturraum. Online unter:
https://www.stadt-muenster.de/fileadmin/userupload/stadt-muenster/67umwelt/pdf/gruenordnungfreiraumkon-
zept2012.pdf (abgerufen: 08.04.2024).
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Umweltschutzziele

Mensch

Hier bestehen fachliche Normen, die insbesondere auf den Schutz des Menschen vor
Immissionen (z.B. Larm) und gesunde Wohn- und Arbeitsverhéaltnisse zielen (z.B. Bau-
gesetzbuch, TA Larm, DIN 18005 Schallschutz im Stadtebau).

Bezuglich der Erholungsmdglichkeit und Freizeitgestaltung sind Vorgaben im Bauge-
setzbuch (Bildung, Sport, Freizeit und Erholung) und im Bundesnaturschutzgesetz (Er-
holung in Natur und Landschaft) enthalten.

Biotoptypen,
Tiere und
Pflanzen,
Biologische
Vielfalt, Arten-
und Bio-
topschutz

Die Beriicksichtigung dieser Schutzglter ist gesetzlich im Bundesnaturschutzgesetz,
dem Landesnaturschutzgesetz NW, dem Bundeswaldgesetz und dem Landesforstge-
setz NRW und in den entsprechenden Paragraphen des Baugesetzbuches (u.a. zur
Sicherung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts und der Tier- und
Pflanzenwelt einschlief3lich ihrer Lebensstatten und Lebensrdume sowie Erhalt des
Walds wegen seiner Bedeutung fiir die Umwelt und seiner 6kologischen, sozialen und
wirtschaftlichen Funktion) sowie der Bundesartenschutzverordnung vorgegeben.

Umweltschutzziele werden im Rahmen der vorliegenden Planung u. a. durch die Erar-
beitung eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrages und die Ermittlung des mit der
nachfolgenden Umsetzung verbundenen Eingriffs in Natur und Landschaft i.S. der na-
turschutzfachlichen Eingriffsregelung auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung
berucksichtigt. Durch den beabsichtigten Erhalt der Grinstrukturen im Zuge des in Auf-
stellung befindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 626 ist zudem ein wei-
testgehender Erhalt gewahrleistet.

Flache, Boden
und Wasser

Hier sind die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes, des Bundes- und Landesbo-
denschutzgesetzes (u.a. zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Bo-
den, zur nachhaltigen Sicherung oder Wiederherstellung der Bodenfunktionen), der
Bundesbodenschutzverordnung und bodenschutzbezogene Vorgaben des Baugesetz-
buches (z.B. Bodenschutzklausel) sowie das Wasserhaushaltsgesetz und das Lan-
deswassergesetz (u.a. zur Sicherung der Gewasser zum Wohl der Allgemeinheit und
als Lebensraum fir Tier und Pflanze) die zu beachtenden gesetzlichen Vorgaben.

Die Umweltschutzziele werden auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung u.a.
durch eine kompakte bauliche Entwicklung und damit eine mdéglichst geringe Flachen-
inanspruchnahme aufgegriffen. Zudem liegen fir den Anderungsbereich bereits pla-
nungsrechtliche Grundlagen i.S. zweier rechtskraftiger Bebauungsplane vor (s.o.). Die
Flache ist durch die derzeitige/ vormalige Nutzung entsprechend vorgepragt. Verblei-
bende Eingriffe unterliegen der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung nach dem
Munsteraner Bewertungsmodell und werden auf der Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung abschlieRend ermittelt.

Landschaft

Die Beriicksichtigung dieses Schutzguts ist gesetzlich im Bundesnaturschutzgesetz,
dem Landesnaturschutzgesetz NW (u.a. zur Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schon-
heit sowie des Erholungswerts der Landschaft) und in den entsprechenden Paragra-
phen des Baugesetzbuches vorgegeben. Durch die beabsichtigte Sicherung der Griin-
strukturen der Randbereiche ist zudem ein weitestgehender Erhalt gewahrleistet. Ent-
sprechende Festsetzungen erfolgen im Rahmen des parallel in Aufstellung befindlichen
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.

Luft und Klima

Zur Erhaltung einer bestmoglichen Luftqualitat und zur Vermeidung von schadlichen
Umwelteinwirkungen sind die Vorgaben des Baugesetzbuchs, des Bundesimmissions-
schutzgesetzes und der TA Luft zu beachten. Indirekt enthalten tber den Schutz von
Biotopen das Bundesnaturschutzgesetz und direkt das Landesnaturschutzgesetz NW
Vorgaben fir den Klimaschutz. Die Umweltschutzziele im Hinblick auf Luft- und Klima-
schutz werden in vorliegendem Fall durch die beabsichtigte Inanspruchnahme bereits
(baulich) vorbelasteter Flachen berlcksichtigt.

Das Klimaschutzgesetz des Bundes (KSG) enthalt zudem Vorgaben zur Reduktion von
Treibhausgasen. Demnach soll Deutschland bis zum Jahr 2045 Treibhausgasneutralitat
erreichen. Die zu erreichenden Minderungsziele des Gesetzes nach Sektoren (u. a.
Verkehr, Gebaude, Landwirtschaft) werden u.a. durch das Gebdudeenergiegesetz
(GEG) umgesetzt. Die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben werden im Rahmen der
vorliegenden Planung / auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung abschlieRend
berlcksichtigt.
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Umweltschutzziele

Das Bundesklimaanpassungsgesetz (KAnG) gibt einen Rahmen fir Bund, Lander und
Gemeinden flr Klimaanpassungsmafnahmen. Mit dem Gesetz verpflichtet sich die
Bundesregierung, u.a. eine vorsorgende Klimaanpassungsstrategie mit messbaren Zie-
len vorzulegen. Bei Planungen und Entscheidungen von Tragern der o6ffentlichen
Hand soll Klimaanpassung fachlibergreifend und integriert berlicksichtigt wer-
den. Praktisch soll dieses Berucksichtigungsgebot im Rahmen der ohnehin stattfinden-
den Abwagungsentscheidungen umgesetzt werden.

Kultur- und Bau- oder Bodendenkmale sind durch das Denkmalschutzgesetz unter Schutz gestellt.

Sachgiiter Der Schutz eines bedeutenden, historischen Orts- und Landschaftsbildes ist in den ent-
sprechenden Paragraphen des Baugesetzbuchs bzw. des Bundesnaturschutzgesetzes
vorgegeben.

Tabelle 1: Beschreibung der Umweltschutzziele

7.4 Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes (Basisszenario)
und der erheblichen Umweltauswirkungen der Planung wéhrend der Bau- und Be-
triebsphase

Bei der Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustands bei Plandurchfiihrung werden, so-
weit moglich, insbesondere die etwaigen erheblichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens
auf die Schutzgulter beschrieben. Die Beschreibung umfasst dabei — sofern zu erwarten — die
direkten, indirekten, sekundaren, kumulativen, kurz-, mittel- und langfristigen, standigen und vo-
rubergehenden sowie positiven und negativen Auswirkungen. Den ggf. einschlagigen und auf
europaischer, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzzielen soll
dabei Rechnung getragen werden.

Bei der Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchflihrung der Planung sind
die erheblichen Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf die Belange nach § 1 (6) BauGB zu
beschreiben. Eine tiefergehende Beschreibung und Bewertung erfolgt jedoch — sofern zu erwar-
ten — schutzgutbezogen, d.h. im Rahmen der nachfolgenden Betrachtung der jeweiligen
Schutzglter. Sofern einzelne Punkte der Anlage 1 zu § 2 (4) und den §§ 2a und 4c im nachfol-
gendem Umweltbericht nicht tiefergehend betrachtet werden, sind keine wesentlichen Auswir-
kungen diesbezuglich zu erwarten oder kdnnen in Unkenntnis der Detailplanung keine abschlie-
Renden Aussagen auf der vorliegenden Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung erfolgen. De-
tailfragen kénnen auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung konkretisiert werden, sind je-
doch haufig erst im Rahmen der Genehmigungsplanung abschlieRend zu beurteilen.

7.4.1 Menschen

Bestandsbeschreibung

Bei der Analyse und Bewertung der Flachenfunktion fir den Menschen stehen die Wahrung der
Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen im Vordergrund. Dabei werden die Aspekte
zum Schutz des Wohnens und des Wohnumfeldes (Erholung), aber auch mdgliche Funktionen
als Arbeitsstatte zu berucksichtigen sein.

Der wirksame FNP der Stadt Miinster stellt fiir den Anderungsbereich eine Griinflache mit einem
punktuellen Planzeichen fir Ver- und Entsorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung ,Gas" dar.
Zudem bestehen die rechtskraftigen Bebauungsplane Nr. 349 ,Boelckeweg / Westf. Landes-
eisenbahn / Umgehungsstralie / Lindberghweg“ und Nr. 142 Teilabschnitt | ,Albersloher Weg
(von Dortmund-Ems-Kanal bis Drolshagenweg)“ (vgl. Kap. 7.3).
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Der Anderungsbereich (1,3 ha) liegt im stidéstlichen Stadtgebiet von Minster und umfasst die
technischen Baudenkmaler des Gasometers und des ehemaligen Betriebsgebaudes des Gaso-
meters (Gasreglerhaus) sowie die umliegenden Frei- und Griinstrukturen. Der Anderungsbereich
unterliegt Immissionen aus dem vorbeifiihrenden Strallenverkehr (u.a. Umgehungsstralie). Un-
mittelbar siidlich befindet sich eine Kleingartenanlage. Ostlich des Anderungsbereichs besteht
ein Klar- und Regenruckhaltebecken sowie im Weiteren Wohnbebauung im Bereich ,Torminweg®.

Das Umfeld des Anderungsbereichs ist hauptsachlich durch gewerblich genutzte Flachen nord-
lich der Umgehungsstrale sowie sudwestlich des Albersloher Weges, Einzelhandelsbetriebe
(Baumarkt, Selbstbedienungswarenhaus mit groflachigem Grundversorgungsangebot) sowie
Grinflachen und Freiraum im Siden und Osten gepragt. Die vielfaltigen Dienstleistungs- und
Einzelhandelsangebote im Bereich des Hafen- und Hansaviertels sind in ca. 1 km Entfernung
erreichbar.

Im Hinblick auf die geplante Umnutzung des Gasometers wurde ein Larmgutachten' im Zuge
des parallel in Aufstellung befindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erarbeitet, in dem
zum einen die Einwirkung des Verkehrslarms auf die Planung ermittelt und zum anderen der
einwirkende sowie ausgehende Gewerbelarm geprift und bewertet wurde.

Im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung'? des parallel in Aufstellung befindlichen vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes Nr. 626 wurden die Neuverkehre des Vorhabens ermittelt und auf
Basis aktueller und zukunftiger Verkehrsdaten die verkehrlichen Auswirkungen der Umnutzung
des Gasometers Uberprift und bewertet.

Baubedingte Umweltauswirkungen

Mit einer nachfolgenden Umsetzung der Planung werden die bereits maf3geblich bebauten/ vor-
belasteten Flachen im Bereich des Gasometers, einschlieRlich Gasreglerhaus und umliegender
ehemaliger Betriebsflachen baulich in Anspruch genommen.

Im Zuge der nachfolgenden Planumsetzung entstehen baubedingte Auswirkungen auf die im Um-
feld befindlichen Wohnnutzungen insbesondere im Bereich des Torminweges. Durch LKW-
Verkehre wahrend der Bauphase sind zudem vorilibergehende Belastungen im Bereich der un-
mittelbar in stdlicher Richtung angrenzenden Kleingarten i. S. v. Baustellenverkehren, Staubau-
fwirbelungen und temporaren Larmeinwirkungen zu erwarten. Das Mal} der Erheblichkeits-
schwelle wird dabei voraussichtlich u. a. aufgrund der lediglich temporaren Auswirkungen (be-
schrankt auf die eigentliche Bauphase), nicht Gberschritten. Besondere Risiken fir die menschli-
che Gesundheit sind unter Berlcksichtigung arbeitsrechtlicher Vorschriften baubedingt nicht zu
erwarten.

Betriebsbedingte Umweltauswirkungen

Um dem allgemeinen Grundsatz der Konfliktbewaltigung Rechnung zu tragen, wurde im Rahmen
des parallel in Aufstellung befindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ein Immissions-
gutachten erstellt (s.0.). Im Ergebnis des Immissionsgutachtens zeigt sich, dass die einwirken-
den Verkehrslarmimmissionen zu Uberschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 fiir
Mischgebiete/ Urbane Gebiete fiihren (tags 60 dB[A], nachts 50 dB[A]).

" Normec Uppenkamp (Mai 2024): Immissionsschutz-Gutachten. Schalltechnische Untersuchung im Rahmen des
Bauleitplanverfahrens zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 626 ,Boelckeweg/ Albersloher Weg/ Bundes-
stralle B 51“. Ahaus.

12 Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft mbH (Juni 2024): Verkehrsuntersuchung zur Umnutzung des Gaso-
meters am Albersloher Weg in Miinster. Bochum.
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Die Berechnungen fur den Tageszeitraum zeigen, dass die fur Mischgebiete / Urbane Gebiete
anzustrebenden Orientierungswerte von tags 60 dB(A) nur in den von der B 51 und des Albers-
loher Weges abgewandten Fassadenbereichen eingehalten werden. An den Ubrigen (3uReren)
Fassadenbereichen wird aufgrund des Einflusses der B 51 und des Albersloher Weges der an-
zustrebende Orientierungswert um bis zu 9 dB(A) Uberschritten. Die in der Rechtsprechung an-
genommene Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung von mehr als 70 dB(A) tags wird dabei nicht
erreicht.

Auch fur den Nachtzeitraum ist festzustellen, dass der in der stadtebaulichen Planung anzustre-
bende Orientierungswert von nachts 50 dB(A) ebenfalls nur in dem von der B 51 und dem Albers-
loher Weg abgewandten Fassadenbereich eingehalten werden kann. An den Ubrigen Fassaden-
bereichen wird aufgrund des Einflusses der B 51 und des Albersloher Weges der anzustrebende
Orientierungswert von nachts 50 dB(A) in Teilen um bis zu 11 dB(A) Uberschritten. Damit wird im
nordwestlichen Teil der Fassaden die Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung von 60 dB (A) nachts
erreicht bzw. Uberschritten.

Der Anderungsbereich weist damit eine starke Larmbelastung auf. Um gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhaltnisse zu gewahrleisten werden Schallminderungsmafinahmen im Zuge der verbindli-
chen Bauleitplanung getroffen und festgesetzt (z.B. bauliche Malinahmen in Form von Schall-
schutzfenstern, Liftungseinrichtungen, Vorgaben zu AuRenwohnbereichen etc.).

Die Orientierungswerte durch die einwirkenden Gewerbelarmimmissionen werden eingehal-
ten bzw. unterschritten.

Die Untersuchungsergebnisse zum ausgehenden Gewerbeldarm haben ergeben, dass das Bau-
vorhaben bei bertcksichtigter Nutzung die gebietsspezifischen Immissionsrichtwerte an den um-
liegend befindlichen schutzbedirftigen Nutzungen so deutlich unterschreitet, dass es als irrele-
vant einzustufen ist. Die Gewahrleistung der Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach TA Larm
durch die ermittelte gewerbliche Vorbelastung und die aus dem Vorhaben verursachte Zusatzbe-
lastung erfolgt durch Ma3nahmen im Rahmen der Bauausfihrung.

Alle erforderlichen Schallschutzmalinahmen werden Uber Festsetzungen im Rahmen des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Nr. 626 bzw. vertragliche Regelungen gesichert (vgl. Kap. 4.4,
LlImmissionsschutz").

Im Ergebnis der erfolgten Verkehrsuntersuchung (vgl. Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesell-
schaft mbH, Juni 2024) ist fir den Analysefall Plus bei Realisierung des Vorhabens nach Mal}-
gabe einer Verkehrserzeugungsrechnung ein werktagliches Verkehrsaufkommen von insgesamt
684 Kfz/ 24h zu prognostizieren. Die Neuverkehre fihren an den untersuchten Knotenpunkten zu
keinen relevanten Zusatzbelastungen, so dass die Verkehrsmengen mindestens in ausreichen-
den Verkehrsqualitaten (Stufe D) abgewickelt werden kénnen. Zusammenfassend ist festzuhal-
ten, dass die ErschlieBung des Gasometers unter Berticksichtigung vorgeschlagener baulicher
MaRnahmen im StralRennetz sichergestellt ist. Gegenuber heute ist durch das Neuverkehrsauf-
kommen in den verkehrstechnisch maligebenden Hauptverkehrszeiten keine splrbare Verande-
rung festzustellen (Analysefall Plus).

Im Rahmen der zuklnftigen Nutzungen fallt u.a. Verpackungs- (Verbundstoffe, Karton, Plastik
etc.) und Hausmull (Bio-, Papier-, Rest-, Recyclingmull) an. Anfallender Mull wird durch entspre-
chende Abfallwirtschaftsunternehmen ordnungsgemal entsorgt, d. h. einer Verwertung/ einem
Recycling zugefihrt.
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Durch einen nachfolgenden Betrieb sind unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben (Arbeits-
schutzgesetz) keine erheblichen Auswirkungen vorhersehbar. Die im Flachennutzungsplan ge-
troffene Darstellung als gemischte Bauflache lasst keine schweren Unfalle oder Katastrophen
erwarten, die zu einem erhdhten Risiko flr erheblich nachteilige Auswirkungen fihren.

Erhohte Brandpotentiale oder Gefahrgutunfalle durch Industrietatigkeiten im Sinne der Seveso-
Richtlinie und/ oder verkehrsbedingte Gefahrgutunfalle die zu erheblichen Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit fihren kénnten, sind auf Grundlage der getroffenen Darstellung eben-
falls nicht zu erwarten.

Insgesamt werden bei Einhaltung der Immissionsschutzmal3nahmen auf der Ebene der verbind-
lichen Bauleitplanung mit der Planung voraussichtlich keine erheblich nachteiligen Beeintrachti-
gungen auf das Schutzgut vorbereitet.

7.4.2 Biotoptypen, Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt

Bestandsbeschreibung

Naturrdumlich betrachtet liegt der Anderungsbereich innerhalb der Haupteinheit des ,Kernmiins-
terlandes® im Landschaftsraum ,Uppenberger Geestriicken®, welcher zu zwei Dritteln das Stadt-
gebiet von Miinster umfasst’®. Kennzeichnend fiir die Gestalt des Landschaftsraumes ist der
Minsterlander Kiessandzug, welcher ein kleinteiliges Mosaik an Bodentypen zur Folge hat. Auf
den trockenen Riicken sind tiefgriindige Braunerden entstanden, wahrend tiefer gelegene Be-
reich durch sandige Boden (Gley-Podsole, stellenweise auch kalkhaltige Gleye) gekennzeichnet
sind. Der Freiflachenanteil liegt aufgrund der starken Ausdehnung der Siedlungsflachen ab dem
20. Jahrhundert bei heute ca. 40%.

Das Landschaftsbild des ,Uppenberger Geestriickens” umfasst das Stadtgebiet von Minster
(s.0.). Lediglich in den Randbereichen schlielen landlich gepragte Bereiche an, die mitunter
durch Hecken, Feldgehdlze, kleine Waldchen, Adelshauser und Graftenanlagen die sogenannte
~-Mulnsterlander Parklandschaft® reprasentieren.

Laut Burrichter' wirde sich entsprechend dem vorherrschenden Untergrund vorwiegend Eichen-
Buchenwald als ,potenziell natiirliche Vegetation“ etablieren.

Zur Beschreibung der Biotoptypen erfolgte im April 2024 eine Bestandserfassung. Der Ande-
rungsbereich ist hiernach im Bereich des Gasometers, des Gasreglerhauses und der umliegen-
den Betriebsflachen versiegelt/ bebaut.

Die nicht mit Gebauden bestandenen Flachen sind durch einen Baum- und Strauchbestand ge-
kennzeichnet. Letzterer wurde eingemessen und ist nach Auskunft des Landesbetriebs Wald und
Holz NRW (Stellungnahme vom 25.04.2024) mit Waldeigenschaft in einer GroRenordnung von
rund 5.320 m? zu beurteilen. Der gliltige Flachennutzungsplan stellt fir den Anderungsbereich
,Grunflachen® mit einem Planzeichen fir Ver- und Entsorgungsanlagen mit der Zweckbestim-
mung ,Gas" dar, so dass hieraus keine forstrechtliche Betroffenheit ersichtlich ist.

13 andesamt fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) Nordrhein-Westfalen (0.J.): Schutzwiirdige Biotope
in Nordrhein-Westfalen (Biotopkataster NRW). Gebietsinformationen ,Kernmiinsterland” und ,Uppenberger Geestri-
cken®. Online unter: http://bk.naturschutzinformationen.nrw.de/bk/de/start. Abgerufen: 11.04.2024.

4 E. Burrichter (1973): Die potentielle natiirliche Vegetation in der Westfalischen Bucht. Erlauterungen zur Uber-
sichtskarte 1 : 200000. Siedlung und Landschaft in Westfalen, 8. Geographische Kommission fiir Westfalen. Minster.
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Fir den Anderungsbereich liegt der rechtskréftige Bebauungsplan Nr. 349 ,Boelckeweg / Westf.
Landeseisenbahn / Umgehungsstralte / Lindberghweg* vor (vgl. Kap. 7.3). Hiernach sind mit der
vorliegenden Anderung auch keine forstrechtlichen Belange bei der weiteren Planung zu bertick-
sichtigen.

Die Gehdlzbestande sind durch eine unterschiedliche Artenzusammensetzung und Altersstruktur
charakterisiert. Wahrend im westlichen Teil des Anderungsbereichs sowie in den Randbereichen
z.T. alte Baume (Weide, Esche, Pappel, Bergahorn) stocken, wird der Bestand im nérdlich des
Gasometers liegenden Teil insbesondere aus jingerem Stangenholz vorwiegend aus Bergahorn
und Weiden gebildet. Im Unterwuchs stocken u.a. Haselnuss, Liguster, Hartriegel und Eibe. Die
alten Baumbestande weisen augenscheinlich Hohlen (Spechthdhlen) und stellenweise Totholz-
strukturen auf. Ebenso wurden Nisthilfen angebracht.

Zur Zeit der erfolgten Ortsbegehung befand sich eine wasserfihrende Mulde im nérdlichen Teil
des Anderungsbereichs. Amphibien wurden nicht festgestellt.

Der Anderungsbereich/ die hier befindlichen Gebaude und Biotopstrukturen unterliegen aufgrund
ihrer derzeitigen, genehmigten Nutzungen verschiedenen anthropogen-bedingten Stérungen.
Auch die Grinstrukturen werden augenscheinlich aufgrund bestehender Trampelpfade und
durchschnittener Zaunanlagen anthropogen negativ beeinflusst. Im nordwestlichen und siddstli-
chen Teilbereich sind hier vormals bestehende Geholze durch die Enthahme von Badumen auf-
gelichtet worden.

Das Innere des eigentlichen Gasometers stellt sich als befestigte Flache dar. In Abhangigkeit der
Witterung sammelt sich temporar Wasser auf dem abflusslosen Untergrund. Amphibien wurden
im Zuge der Ortsbegehung nicht gesehen. Das Innere des Gasometers wird augenscheinlich
(u.a. Rampe im Zugangsbereich) zu verschiedenen (Sonder)veranstaltungen genutzt.

Nérdlich des Anderungsbereichs grenzt entlang der Bundesstralie ein Erdwall an, der mit Striu-
chern und Baumen bewachsen ist, siidlich befindet sich eine Kleingartenanlage. Ostlich liegt ein
Klar- und Regenrickhaltebecken, dahinter ebenfalls eine Kleingartenanlage. Die nachstgelege-
nen Wohnnutzungen bestehen im Bereich der Torminstrale, ebenfalls dstlicher Richtung. In
westlicher/ siidwestlicher Richtung verlauft der Albersloher Weg.

Der Anderungsbereich unterliegt verschiedensten Einfliissen/ Immissionen aus dem StraRenver-
kehr, aber auch aufgrund der aktuellen Nutzungen.

Das Umfeld ist hauptsachlich durch gewerblich genutzte Flachen nérdlich der Umgehungsstralie
sowie sudwestlich des Albersloher Weges, Einzelhandelsbetriebe sowie Grinflachen und Frei-
raum im Suden und Osten (Honebach, Haus Lutkenbeck) gepragt.

Fir die Beurteilung des faunistischen Potentials und die Einhaltung der fachgesetzlichen Vorga-
ben gem. § 44 (1) BNatSchG wurde ein artenschutzfachliches Gutachten erarbeitet (s. Kap.
5). Gegenstand der Erfassungen waren dabei die Artengruppen der Brutvdgel, Fledermause,
Amphibien und Reptilien. Bei den Begehungen wurden auch die Gebaude von auften gezielt auf
gebaudebewohnende Tierarten bzw. deren Spuren/ indirekte Hinweise untersucht.

Im Ergebnis der Kartierungen wurden keine Reptilienarten festgestellt. Gem. Gutachten sind auch
keine Reproduktionsgewasser flir Amphibien im Bereich der Vorhabenflache vorhanden.

15 Planungsbiro fiir Landschafts- & TierOkologie, Lederer (2024): Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 626 ,Boelckeweg/
Albersloher Weg/ B 51, Stadt Miinster. Geseke.
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Bei den nachgewiesenen Vogelarten handelt es sich Uberwiegend um charakteristische Vogelar-
ten der Siedlungsbereiche, Garten, Parks und Waldrander, die als sog. kommune Arten in der
Stadt Minster relativ haufig sind. Als Héhlenbriter wurden Buntspecht, Griinspecht (Nahrungs-
gast), Star, Gartenrotschwanz (Nahrungsgast), Kohl-, Blaumeise sowie als Nischenbriter Grau-
schnapper nachgewiesen. Als planungsrelevante Arten wurden Sperber und Star innerhalb des
Anderungsbereichs erfasst. Der Wanderfalke (am Fernsehturm) nutzt den Anderungsbereich
sporadisch zu Jagdzwecken. Der Eisvogel durchfliegt diesen gelegentlich, nutzt jedoch die an-
grenzenden Wasserflachen zur Nahrungssuche.

Zu den erfassten Fledermausarten zahlen gem. Fachgutachten Wasser- und Zwergfledermaus,
die vermutlich die Spechthdéhlen sowie Vogel- und Fledermauskasten im Gehdlzbestand gele-
gentlich als Zwischen- und Paarungsquartier nutzen. Darliber hinaus wurden zwei Uberfliegende
Exemplare des Grolien Abendseglers nachgewiesen.

i

Abbildung 1: Anderungsbereich (gestrichelte Linie). (Quelle: TIM-Online, Datenlizenz
Deutschland — zero — Version 2.0)

Die biologische Vielfalt im Anderungsbereich ist ausweislich des vorliegenden Artenschutzgut-
achtens und unter Bertcksichtigung der vorherrschenden anthropogen gepragten Biotopstruktu-
ren von durchschnittlicher Bedeutung. Im Anderungsbereich wurden insgesamt zwei planungsre-
levante Vogelarten (Sperber und Star) sowie drei streng geschitzte Fledermausarten (GrofRer
Abendsegler, Wasser- und Zwergfledermaus) nachgewiesen. Reptilien wurden nicht erfasst.
Auch Amphibien konnten wahrend der Kartierungen im Jahr 2024 nicht festgestellt werden.
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Slddstlich des Anderungsbereichs liegt in einer Entfernung von ca. 6,5 km das FFH-Gebiet DE-
4012-301 ,Wolbecker Tiergarten®“. Hieraus ergeben sich fiir die vorliegende Planung aufgrund
der Entfernung und des beabsichtigten Vorhabens keine umweltrelevanten Vorgaben.

Der Anderungsbereich liegt im Geltungsbereich der Baumschutzsatzung der Stadt Miinster vom
22.09.2023 (Kap. 8.3).

In dstlicher Richtung befindet sich das Naturschutzgebiet ,Auwald Stapelskotten® (MS-007) in
einer Entfernung von rund 2,75 km. Die Schutzgebietsausweisung dient insbesondere der Erhal-
tung des Altarms, des Erlenbruchs, der Auwaldgesellschaften und der typischen Laubwaldgesell-
schaft der trockenen Niederterrasse.

Der Anderungsbereich libernimmt keine ausgewiesene Funktion im Biotopverbund. Siidlich ver-
lauft, getrennt durch die Albersloher Stralie” der ausgewiesene Biotopverbund ,Bahnbéschungen
und Bahnbrachen im Innenstadtbereich® (VB-MS-4011-007).

Baubedingte Umweltauswirkungen

Mit einer nachfolgenden Umsetzung des Planvorhabens sind durch die partielle Baufeldraumung
und die nachfolgenden Bautatigkeiten verschiedene Wirkfaktoren verbunden, die zu negativen
Auswirkungen auf (geschutzte) Tier-und Pflanzenarten/ die biologische Vielfalt fihren konnen.
Hierzu gehoren: Gehdlzfallungen, Flacheninanspruchnahme, Versiegelung vorbelasteter Fla-
chen, Verdrangung i. S. von Stérungen wahrend der Bauphase (Gerausche, Bewegungen, Licht),
Stoffeintrage (Staub).

Die baubedingten Auswirkungen konzentrieren sich voraussichtlich mafgeblich auf die bereits
bebauten und versiegelten Flachen des Anderungsbereichs. Eine abschlieBende Bewertung ist
diesbeziiglich jedoch auf der vorliegenden Planungsebene nicht abschliel3end ersichtlich und da-
her auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, wenn eine konkrete Flacheninanspruch-
nahme absehbar ist, zu bewerten. Es ist beabsichtigt, Grinstrukturen — soweit als mdglich — in
die Planung zu integrieren.

Aufgrund der bisherigen Darstellung einer ,Grunflache® sind auf der vorliegenden Planungsebene
keine forstrechtlichen Betroffenheiten mit der vorliegenden Anderung des Flachennutzungs-
planes ersichtlich. Auch auf Basis des bestehenden Planungsrechts (vgl. Kap. 7.3) sind mit einer
nachfolgenden Umsetzung keine waldrechtlichen Belange von der Planung betroffen.

Ein Eingriff in den geschiitzten Baumbestand fiihrt zu Ersatz- oder SchutzmalRnahmen gemaf
der Baumschutzsatzung und erfordert einen Antrag auf Befreiung/ Ausnahme. Art und Umfang
betroffener Baume sowie hierflir notwendige Ersatzanpflanzungen werden auf der Ebene der
Genehmigungsplanung abschliefliend ermittelt.

Artenschutzrechtliche Konflikte konnen durch die Einhaltung von Vermeidungsmafnahmen
im Rahmen einer nachfolgenden Planumsetzung sachgerecht vermieden werden (vgl. Planungs-
blro fir Landschafts- und Tierokologie Lederer, 2024). Hierzu gehért die Beauftragung einer 6ko-
logischen Baubegleitung bei der Entfernung von Baumen mit Héhlen sowie die Einhaltung einer
zeitlichen Vorgabe die Entfernung von Gehdlzen betreffend. In dieser Hinsicht sind Geholze au-
Rerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten zu entfernen (01.11 bis zum 28.02). Zudem sind als Ersatz
fur den Verlust potenzieller Quartierstandorte von Fledermausen und Végeln (u.a. Star) in ver-
bleibenden Gehdlzbestanden insgesamt mind. 10 Fledermauskasten und 10 GrofRraumhdhlen
vorgezogen aufzuhangen.
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Inwieweit mit einer nachfolgenden Umsetzung der Planung ein Eingriff in Natur und Landschaft
gem. § 18 ff BNatSchG verbunden ist, wird auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ab-
schlieltend ermittelt und erforderliche KompensationsmalRnahmen festgelegt. Fir die Ermittlung
des Ausgangszustandes ist dabei der planungsrechtliche Zustand gem. vorliegendem Planungs-
recht auf Grundlage der bestehenden Bebauungsplane (vgl. Kap. 3.2) ausschlaggebend.

Baubedingte Auswirkungen auf die nachstgelegenen, gesetzlich geschitzten Gebiete (FFH-
Gebiet, Naturschutzgebiet) sind aufgrund der gegebenen Entfernungen und zu erwartenden, zeit-
lich auf die eigentliche Bauphase beschrankten Wirkfaktoren, nicht anzunehmen.

Betriebsbedingte Umweltauswirkungen

Die betriebsbedingten Auswirkungen mit relevantem Bezug zum Schutzgut kénnen Stérungen
durch Emissionen von Larm und Licht umfassen. Darlber hinaus sind Bewegungen (insbeson-
dere durch den Menschen) geeignet, bestimmte Tierarten durch die Unterschreitung von spezifi-
schen Fluchtdistanzen zu stéren. Der Einsatz von Glas als Baustoff birgt zudem artenschutz-
rechtliche Konflikte i.S. eines gesteigerten Risikos flr Vogelschlag.

Die betriebsbedingten Auswirkungen wurden im Rahmen des vorliegenden Artenschutzgutach-
tens zum in Aufstellung befindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 626 geprift (vgl.
Planungsbdro flr Landschafts- und Tierdkologie Lederer, 2024). Im Ergebnis sind zur Vermei-
dung betriebsbedingter Auswirkungen aus artenschutzrechtlicher Sicht Vorgaben zur Vermei-
dung schadlicher Licht-Emissionen sowie der Ausgestaltung etwaiger Glasfronten (Vogelschlag)
zu beachten. Eine Konkretisierung der Vorgaben erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung.

Entsprechende Hinweise werden in den in Aufstellung befindlichen, vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 626 aufgenommen und im Rahmen einer nachfolgenden Umsetzung bericksichtigt.

Erhebliche betriebsbedingte Auswirkungen auf die biologische Vielfalt sind betriebsbedingt auf
Basis der artenschutzrechtlichen Prifung bzw. der getroffenen Darstellung als gemischte Baufla-
che nicht zu prognostizieren.

7.4.3 Flache und Boden

Bestandsbeschreibung

Der Anderungsbereich umfasst eine Flache von rund 1,3 ha und umschlieRt das Areal des ehe-
maligen Gasometers im Stadtbezirk Minster-Stidost, Stadtteil Gremmendorf. Der zentrale Ande-
rungsbereich ist ma3geblich durch das denkmalgeschiitzte Tragergerist des ehemaligen Gaso-
meters mit der umgebenden Erschlielungsflache gepragt. Stidwestlich befindet sich das alte Be-
triebsgebaude (Gasreglerhaus) mitsamt Zufahrtsbereichen. Die vorgenannten Gebaude- und Be-
triebsflachen sind entsprechend versiegelt; ungestorte Bodenverhaltnisse sind fir diese sowie
unmittelbar umliegende Bereiche aufgrund der vorherigen Bauarbeiten ausgeschlossen.

Das direkte Umfeld zeichnet sich im Westen, Norden und Osten durch einen pragenden Baum-
und Griinbestand aus. Allerdings sind auch fur diese Flachen - zumindest in Teilbereichen - keine
urspringlichen Bodenverhaltnisse mehr zu prognostizieren. Die entlang der Umgehungsstralle
(B 51) stockenden Gehdlze befinden sich ausnahmslos auf einem Erdwall, welcher vermutlich im
Zuge der Bauarbeiten zur UmgehungsstraRRe angelegt wurde. Auch im stlichen Anderungsbe-
reich kdnnen Auswirkungen aus umliegenden Bautatigkeiten (Regenrlckhalte-, Regenklarbe-
cken, Pumpwerk) nicht ausgeschlossen werden.
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Vor dem Hintergrund der fiir den Anderungsbereich vorliegenden, rechtskréftigen Bebauungs-
plane (vgl. Kap. 7.3) sind die Schutzglter Flache und Boden entsprechend dem geltenden Pla-
nungsrecht bzw. den erteilten Genehmigungen bereits in Anspruch genommen worden.

Abbildung 2: Anderungsbereich (gestrichelte Linie) mit iiberlagernder Darstellung der Béden gem.
Bodenkarte (1: 50.000, Geologischer Dienst NRW). (Quelle: © Land NRW, dl-de/by-2-0
(www.govdata.de/dl-de/by-2-0) https://www.elwasweb.nrw.de (04.08.2023). Grundkarte: © Bundes-
amt fiir Kartographie und Geodasie (2023),
https://sgx.geodatenzentrum.de/webpublic/gdz/datenquellen/DatenquellenTopPlusOpen.html).

Gemalk Angabe der Bodenkarte im Umweltkataster der Stadt Miinster'® unterliegt dem Ande-
rungsbereich malfgeblich ein Braunerde-Pseudogley. Im &stlichen Teilbereich unterliegt dagegen
ein Gley. Letzterer ist als ,Wasserspeicher im 2-Meter-Raum mit hoher Funktionserflllung als
Regulations- und Kuhlungsfunktion® bewertet worden. Aufgrund der vorhandenen Bebauung
(auch dstlich auRerhalb des Anderungsbereichs (Pumpstation/ Klarwerk) ist jedoch von einer na-
hezu vollstandigen Veranderung der urspriinglichen Bodenverhaltnisse im Anderungsbereich
auszugehen (s.o.). Urspriingliche Bodenverhaltnisse sind im Bereich der zuklnftigen Bauflachen
(Gasometer, Gasreglerhaus) daher nicht mehr zu erwarten.

Nach Auskunft der Bodenschutzbehérde der Stadt befindet sich im Anderungsbereich die im
stadtischen Altlast-/ Verdachtsflachenkataster gefiihrte Flache 309. Verunreinigungen mit

16 Stadt Munster, Amt flr Grinflachen, Umwelt und Nachhaltigkeit (0.J.): Umweltkataster Miinster. Online unter:
https://geo.stadt-muenster.de/webgis/application/Umweltkataster. Abgerufen: 10.04.2024.
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Schwermetallen, polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, Mineraldlkohlenwasserstof-
fen und polychlorierte Biphenyle wurden nachgewiesen. Die geplante Nutzung ist moglich, die
technischen Sicherungs- und SanierungsmafRnahmen werden im Bauantragverfahren fir den
Einzelfall festgelegt.

Gemal § 1a Abs. 2 BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplanen mit Grund und Boden spar-
sam und schonend umzugehen und die Bodenversiegelungen auf das notwendige Maf} zu be-
grenzen.

Baubedingte Umweltauswirkungen

Im Zuge der nachfolgenden Planumsetzung ist eine Inanspruchnahme der Schutzgtter vornehm-
lich in den baulich bereits vorgepragten Bereichen zu erwarten.

Mit nachfolgender Umsetzung des Planvorhabens ist baubedingt nicht von einer grof¥flachigen
Inanspruchnahme der Schutzgiter Flache und Boden auszugehen. Dies ergibt sich auch aus der
Tatsache, dass die zuklnftigen Gebaude — soweit nicht ohnehin ein Bestandserhalt vorgesehen
ist (Denkmalschutz) voraussichtlich im Bereich der bereits vorbelasteten Flachen errichtet wer-
den. Umliegende Grinstrukturen wurden eingemessen und werden auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung weitestgehend gesichert. Damit einhergehend sind grofRflachige baube-
dingte Auswirkungen auf den Boden ebenfalls nicht anzunehmen. Dies gilt auch fir den als
schutzwirdig klassifizierten Gley, der mafigeblich im &stlichen Teilbereich liegt wo ein Bestands-
erhalt der Grunstrukturen vorgesehen ist.

Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht zudem die Moéglichkeit durch eine Be-
grenzung der Grundflachenzahl unnétige Versiegelungen zu vermeiden.

Nach Auskunft der Bodenschutzbehorde der Stadt befindet sich im Anderungsbereich die im
stadtischen Altlast-/ Verdachtsflachenkataster gefihrte Flache 309. Verunreinigungen mit
Schwermetallen, polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, Mineral6lkohlenwasserstof-
fen und polychlorierte Biphenyle wurden nachgewiesen. Die geplante Nutzung ist moglich, die
technischen Sicherungs- und Sanierungsmaflinahmen werden im nachfolgenden Bauantragver-
fahren fir den Einzelfall festgelegt. Inwieweit sich daraus ggf. baubedingte Vorgaben im Rahmen
einer nachfolgenden Umsetzung ergeben, wird daher auf der Genehmigungsebene abschlieRend
festgelegt.

Mit Umsetzung der Planung werden in Teilbereichen Flachen/ Béden in Anspruch genommen
und Uberbaut. Inwieweit hiermit ein baubedingter Eingriff in Natur und Landschaft gem. § 14 ff
BNatSchG verbunden ist, der gem. § 18 BNatSchG i. V. m. § 1a (3) BauGB auszugleichen ist,
wird im Zuge der Eingriffs-, Ausgleichsbilanzierung — ebenfalls auf der Ebene der verbindlichen
Bauleitplanung - abschlieRend ermittelt und ggf. geeignete Ausgleichsmalinahmen festgelegt.

Bei Bodeneingriffen in einer Uber Jahrhunderte hinweg besiedelten Kulturlandschaft kénnen ar-
chaologische Funde auftreten sowie neue Bodendenkmaler (kulturgeschichtliche Bodenfunde,
Mauern, Einzelfunde aber auch Verfarbungen in der naturlichen Bodenbeschaffenheit und Fos-
silien) entdeckt werden. Den Umgang mit Bodendenkmalern und das Verhalten bei der Entde-
ckung von Bodendenkmalern regelt das Denkmalschutzgesetz.

Betriebsbedingte Umweltauswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Flache sind nicht anzunehmen.
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Da der zukunftige Fahrzeugverkehr Uber die bestehenden/ genehmigten Zuwegungen erfolgt,
sind keine betriebsbedingten Umweltauswirkungen zu erwarten.

Ein Eintrag von bodenverunreinigenden Stoffen ist bei einem ordnungsgemafien Betrieb von KfZ-
Verkehren nicht zu erwarten.

Anfallender Mull wird durch entsprechende Abfallwirtschaftsunternehmen ordnungsgemaf ent-
sorgt, d. h. einer Verwertung/ einem Recycling zugeflhrt.

7.4.4 Wasser

Bestandsbeschreibung

Gemal Umweltkataster der Stadt Miinster'” liegt der Anderungsbereich im Einzugsgebiet der
Werse. Die Grundwassereinheit (L41121-03) befindet sich vollstandig innerhalb des Stadtgebie-
tes. Der Grundwasserleiter (Art) wird aus Lockergestein gebildet.

Die Einheit wird Uberwiegend land- und forstwirtschaftlich genutzt; im Nordwesten besteht eine
dichte Wohnbebauung, im Stden Industrie- und Gewerbeflachen sowie ehemalige militarische
Flachen.

Der auRerste Sidwesten der Grundwassereinheit liegt im Wasserschutzgebiet Munster-Geist.
Das Grundwasser aus diesem Bereich strdomt nach Westen, den Fassungsanlagen des Wasser-
werkes 4 zu.

Ostlich, auRerhalb des Anderungsbereichs verlauft der Litkenbach. Ebenso befinden sich hier
ein Regenrickhalte- sowie Regenklarbecken/ Pumpstation/ Klarwerk.

Aufgrund der bestehenden Versiegelungen im Anderungsbereich wird die Grundwasserneubil-
dungsrate bereits im Zuge der urspringlichen Bauarbeiten des Gasometers und umliegender
Betriebsflachen lokal verandert worden sein. Bestehende Konflikte sind nicht bekannt und auf
Grundlage der bestehenden Genehmigungen auch nicht zu erwarten.

Nach MaRgabe des Fachkatasters Klimaatlas NRW'® besteht gem. Hochwassergefahren- bzw. -
risikokarte keine Gefahr eines Hochwassers (HQnauig, HQ100, HQextrem)-

Nach der Starkregengefahrenhinweiskarte flir NRW besteht im Fall eines seltenen Starkregens
(Wiederkehrintervall 100 Jahre) die Moglichkeit von partiellen Uberflutungen im Anderungsbe-
reich. Die maximale Wasserhdhe wird mit ca. 1,20 m angegeben und ist im nérdlichen Ande-
rungsbereich punktuell fir die mit Gehdlzen bestandenen Flachen angegeben. Dariber hinaus
kénnen Uberflutungen im dstlichen und westlichen Bereich in einer Héhe von rund 0,70 cm nicht
ausgeschlossen werden. Hierbei handelt es sich um stehendes Wasser; relevante Fliel3ge-
schwindigkeiten sind nicht angegeben.

Nach Auskunft der Bodenschutzbehérde der Stadt befindet sich im Anderungsbereich die im
stadtischen Altlast-/ Verdachtsflachenkataster gefiihrte Flache 309. Verunreinigungen mit
Schwermetallen, polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, Mineral6lkohlenwasserstof-
fen und polychlorierte Biphenyle wurden nachgewiesen.

17 Stadt Munster, Amt fur Grinflachen, Umwelt und Nachhaltigkeit (0.J.): Umweltkataster Miinster. Online unter:
https://geo.stadt-muenster.de/webgis/application/Umweltkataster. Abgerufen: 12.04.2024.

18 |_Landesamt fiir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (0.J.): Fachinformationssystem Klima
NRW.Plus. Online unter: https://www.klimaatlas.nrw.de/klima-nrw-pluskarte/. Abgerufen: 12.04.2024.
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Fur die vorliegende Planung wird im Rahmen des parallel in Aufstellung befindlichen, vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes ein Entwasserungskonzept'® unter Berlicksichtigung der beste-
henden Altlasten erarbeitet.

Festgesetzte Uberschwemmungsgebiete liegen nicht vor. Das nachstgelegene Uberschwem-
mungsgebiet (Werse) liegt in 6stlicher Richtung in einer Entfernung von ca. 2 km.

Baubedingte Umweltauswirkungen

Etwaige baubedingte Auswirkungen konnen durch die im Rahmen der Planumsetzung entste-
henden Stérungen z.B. durch Bauverkehre entstehen. Bei einem erwartungsgemalf unfallfreien
Betrieb der Baufahrzeuge und -maschinen sind Verschmutzungen des Schutzgutes, z.B. durch
Schmier- und Betriebsstoffe jedoch nicht anzunehmen, so dass voraussichtlich keine erheblichen
baubedingten Auswirkungen zu erwarten sind.

Im Anderungsbereich befinden sich bereits Regenwasser- und Schmutzwasserkanale.

Betriebsbedingte Umweltauswirkungen

Ein Eintrag von bodenverunreinigenden Stoffen ist bei ordnungsgemafiem Betrieb der Kunden-,
Zuliefer- und Anwohnerverkehre auszuschlief3en.

Die abschlieRende Entwasserungsplanung wird im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung fest-
gelegt und geeignete Festsetzungen gem. dann vorliegendem Versickerungsgutachten (s.o.) ge-
troffen.

Die Entwasserung des Anderungsbereichs erfolgt kiinftig im Trennsystem. Das Schmutzwasser
soll in den vorhandenen Schmutzwasserkanal (DN 200) eingeleitet werden. Eine Prifung hat
ergeben, dass der Kanal hydraulisch ausreichend dimensioniert ist, um das anfallende Schmutz-
wasser abzuleiten.

Am Gebaude anfallendes Niederschlagswasser: In der Gebdudeplanung sind Elemente wie
Grindacher und Fassadenbegrinung vorgesehen. Das anfallende Niederschlagwasser wird in
Zisternen gesammelt und zur Bewasserung verwendet. Das auf den Laubengangen anfallende
Regenwasser wird gesammelt und in den stadtischen Regenwasserkanal eingeleitet.

Das Niederschlagswasser, welches auf die die Grinflachen in den Freianlagen fallt, wird auf
diesen Flachen versickert und verdunstet. Als Kompensation, fir die nicht mdgliche Versickerung
des darauf fallenden Regenwassers, werden die umlaufenden Verkehrsflachen tber eine flache
wegbegleitende Retentionsmulde an des Regenwasserkanalnetz angeschlossen.

Die Versickerung von Niederschlagswasser bedarf grundsatzlich gem. §§ 8, 9, 10 WHG der was-
serrechtlichen Erlaubnis durch die Untere Wasserbehorde. Fir die Errichtung und den Betrieb
einer Warmepumpenanlage mit Erdwarmenutzung ist, unabhangig von der Baugenehmigung,
eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Diese ist vor Baubeginn bei der Unteren Wasserbe-
horde im Amt fur Granflachen, Umwelt und Nachhaltigkeit zu beantragen.

Insgesamt werden — soweit auf der vorliegenden Planungsebene der vorbereitenden Bauleitpla-
nung ersichtlich — mit der Darstellung einer gemischten Bauflache voraussichtlich keine erheblich
nachteiligen Beeintrachtigungen auf das Schutzgut vorbereitet. Dies gilt insbesondere vor dem

19 Bauart (Juni 2024): Entwéasserungskonzept zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 626 ,Boelckeweg / Al-
bersloher Weg / Bundesstrafte B 51, Miinster. Minster.
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Hintergrund, dass die bestehenden Griinstrukturen im Anderungsbereich im Rahmen des parallel
in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 626 planungsrechtlich gesichert werden.

7.4.5 Klima / Luft

Bestandsbeschreibung

Die unversiegelten Bereiche kdnnen allgemein einem Klima innerstadtischer Grinflachen zuge-
ordnet werden. Versiegelte Flachen sind einem Gewerbe- und Industrieklima (offen) zuzuordnen.
Nach Angabe des Fachinformationssystems? sind die versiegelten Flachen im Anderungsbe-
reich (Gasometer, Betriebsgebdude, Betriebsflachen) gem. Klimaanalyse (tags) als Siedlung
(stark) eingestuft. Der sogenannte PET-Wert (Physiological Equivalent Temperature), der das
thermische Empfinden unter Berlicksichtigung zahlreicher Einflisse wie Wind, Luftfeuchtigkeit
oder Sonnenstrahlung angibt, wird fir die entsprechend vorbelasteten Teilflachen > 35 bis 41 °C
modelliert. Damit ist der Anderungsbereich aufgrund der bestehenden Situation (Bebauung, ver-
siegelte Flachen) deutlich anthropogen vorbelastet. Die mafigeblich mit Gehdlzen bestandenen
Flachen werden hingegen als Griinflachen (stark) dargestellt. Damit ist auch fir diese Bereiche
bereits von einer thermischen Belastung auszugehen. Der PET-Wert liegt ebenfalls zwischen >
35 bis 41 °C.

Bei der Klimaanalyse flir den Nachtzeitraum ist gem. Fachinformationssystem fiir versiegelte Be-
reiche von einer ,schwachen® nachtlichen Uberwarmung auszugehen. Die bewachsenen Berei-
che fungieren hingegen als Kaltluftentstehungsgebiet und tragen zu einem mittleren Kaltluftvolu-
menstrom bei, welcher in nérdliche/ nordostliche Richtung flieRt. In der Gesamtbetrachtung ist fir
die versiegelten Flachen des Anderungsbereichs eine weniger giinstige thermische Situation dar-
gestellt, wahrend die Grinflachen als héchste thermische Ausgleichsfunktion dargestellt werden.
Letzteres gilt auch fir die umliegenden Kleingartenanlagen.

Gemalk Umweltkataster der Stadt Minster?' befinden sich im Anderungsbereich keine Kaltluft-
leitbahnen, Kaltluftentstehungsgebiete bzw. BelUftungskorridore. Es wird jedoch eine Funktion
als ,klimadkologischer Ausgleichsraum® angegeben. Hierbei handelt es sich um eine Einstufung
der Flache als ,Freiflache®, die durch ihre Lage innerhalb oder am Rande der Innenstadt lokalkli-
matische Ausgleichsfunktionen Ubernehmen kann, z.B. zur Minderung von Warmeinseleffekten.

Aufgrund umliegender Verkehrsachsen (Umgehungstralle, Albersloher Weg, Gleise) kénnen
Luftschadstoffe durch Kfz-Verkehre nicht ganzlich ausgeschlossen werden. Nach MalRgabe des
Umweltkatasters der Stadt Minster (Fachansicht Immissionsschutz) sind die Feinstaub- (PM 10)
und Stickstoffdioxidwerte (NO,) in der untersten Klasse (<= 28 ug/ m®) eingeordnet.

Baubedingte Umweltauswirkungen

Baubedingt sind mit Umsetzung des Vorhabens verschiedene Emissionen (Abgase, Staub etc.)
durch Baufahrzeuge, Krane und die notwendigen Materialanlieferungen zu erwarten. Hierbei han-
delt es sich um zeitlich, d.h. auf die eigentliche Bauphase befristete Auswirkungen, die die Er-
heblichkeitsschwelle voraussichtlich nicht tberschreiten. Dies gilt erwartungsgemafl auch vor

20 | andesamt fiir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (0.J.): Fachinformationssystem Klima
NRW.Plus. Online unter: https://www.klimaatlas.nrw.de/klima-nrw-pluskarte/. Abgerufen: 12.04.2024.

21 Stadt Minster, Amt fur Grinflachen, Umwelt und Nachhaltigkeit (0.J.): Umweltkataster Miinster. Online unter:
https://geo.stadt-muenster.de/webgis/application/Umweltkataster. Abgerufen: 12.04.2024.
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dem Hintergrund der im Rahmen nachfolgender Bauarbeiten eingesetzten Maschinen und Werk-
zeuge nach dem aktuellen Stand der Technik.

Mit einer nachfolgenden Umsetzung des Planvorhabens ist - soweit auf der vorliegenden Ebene
der vorbereitenden Bauleitplanung ersichtlich - nicht von groflachigen Versiegelungen im Ande-
rungsbereich auszugehen.

Die bestehenden Grinstrukturen in den Randbereichen wurden im Zuge der Aufstellung des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes eingemessen und sollen in die Planung integriert werden.

Aufgrund der getroffenen Darstellung als gemischte Bauflache ist nicht von einer relevanten Ver-
starkung des Klimawandels z.B. durch Art und Ausmaf der mit Umsetzung des Vorhabens ver-
bundenen Treibhausgasemissionen auszugehen. Eine Anfalligkeit des Vorhabens gegenlber
den Folgen des Klimawandels ist nicht absehbar.

Es werden keine voraussichtlichen erheblich nachteiligen Beeintrachtigungen auf das Schutzgut
vorbereitet.

Betriebsbedingte Umweltauswirkungen

Die betriebsbedingten Umweltauswirkungen beziehen sich auf den eigentlichen Betrieb der zu-
kunftigen Gebaude. Neubauten werden nach den aktuellen Vorschriften des Gebaudeenergiege-
setz (GEG) und der Landesbauordnung errichtet und erflllen damit die gesetzlichen Standards
hinsichtlich Energieeffizienz und ihres Primarenergiebedarfs.

Betriebsbedingte erhebliche Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Klima i. S. von re-
levanten Treibhausgasemissionen oder/ und eine Anfalligkeit gegeniber den Folgen des Klima-
wandels sind - unter Beriicksichtigung der gesetzlichen Vorgaben - nicht zu erwarten.

Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht die Mdglichkeit durch entsprechende
Festsetzungen (z.B. Begrunungen, Einsatz versickerungsfahiger Pflaster etc.) negativen Auswir-
kungen vorzubeugen und eine entsprechende Freiraumqualitat fur die zukinftigen Bewohner si-
cherzustellen.

Im Sinne einer nachhaltigen stadtebaulichen Entwicklung und im Sinne des Klimaschutzes soll
die Stromversorgung mitunter Uber die Nutzung der Sonnenenergie sichergestellt werden.

Fir den Warmebedarf ist ein Anschluss an das Fernwarmenetz vorgesehen.

Die betriebsbedingten negativen Aspekte fihren insgesamt voraussichtlich nicht zu erheblichen
Beeintrachtigungen des Schutzgutes.

7.4.6 Landschaft

Der stidéstlich der Innenstadt gelegene Anderungsbereich umfasst die technischen Baudenkma-
ler des Gasometers, das ehemalige Betriebsgebaude (Gasreglerhaus) sowie die umliegenden
Frei- und Grinstrukturen. Der ca. 1,3 ha groBe Anderungsbereich wird begrenzt durch Griinstruk-
turen und im Weiteren die Bundesstrale 51 im Norden, durch Grinstrukturen, ein Regenrick-
halte- sowie Regenklarbecken/ Klarwerk im Osten, durch eine Kleingartenanlage im Stden und
den Albersloher Weg im Westen. Damit ist der Anderungsbereich entsprechend anthropogen
vorbelastet und - bis auf das Gerist des ehemaligen Gasometers - von der freien Landschaft her
nicht einsehbar.
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Das Gasometer ist als Landmarke aufgrund seiner Hohe von 52 m weithin sichtbar und markiert
als identitatsstiftendes Bauwerk den stdlichen Rand des Minsteraner Hafenbereichs. Das Bau-
werk wurde 1954 errichtet und diente der Speicherung von Erdgas, bis es 2005 aul3er Betrieb
genommen wurde. Das Gerust des ehemaligen Gasometers sowie das sidwestlich angrenzende
Gasreglerhaus sind als technische Baudenkmaler in die Denkmalliste der Stadt Miinster einge-
tragen.

Baubedingte Umweltauswirkungen

Mit einer Mischung aus Wohnen, Blro, Dienstleistungen, Kultur und Kita soll das Industriedenk-
mal des Gasometers vertikal gestaffelt werden. Die Flache hat das Potenzial fiir die Entwicklung
eines qualitatvollen, vielfaltigen und nachhaltigen Stadtquartiers und wird eine neue Landmarke
fur die Konversion im Hafenbereich darstellen.

Ziel ist die Entwicklung eines durchmischten, urbanen sowie nachhaltigen Stadtquartiers inner-
halb der Kubatur des ehemaligen Gasometers sowie den angrenzenden Flachen. Das stadte-
bauliche Konzept erhalt die beiden denkmalgeschuitzten Baukdrper (Stahlgertist des Gasometers
und das ehemalige Gasreglerhaus) sowie die ErschlieBungs- und Freiflachen und entwickelt
diese im Kontext der historischen Bestandsbebauung weiter. Der geplante Neubau erfolgt inner-
halb des Gasometers mit einem Riicksprung zum bestehenden Stahlgerist.

Insgesamt ist mit Durchflihrung der Planung von einem veranderten Erscheinungsbild des Gaso-
meters auszugehen. Von einer baubedingten Uberschreitung der Erheblichkeitsschwelle ist je-
doch nicht auszugehen.

Eine abschlieliende Bewertung der Auswirkungen ist der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung
vorbehalten und erfolgt im Rahmen des parallel in Aufstellung befindlichen vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 626.

Durch den Einsatz von Kranen wahrend der eigentlichen Bauphase sind weitreichendere Auswir-
kungen auf das Landschaftsbild vorherzusehen. Von einer Uberschreitung der Erheblichkeits-
schwelle ist aufgrund der zeitlichen Begrenzung dieser Auswirkungen jedoch nicht auszugehen.

Betriebsbedingte Umweltauswirkungen

Betriebsbedingte Umweltauswirkungen des Vorhabens, die zu einer Uberschreitung der Erheb-
lichkeitsschwelle in Bezug auf das Schutzgut Landschaft fiihren, sind nicht zu erwarten.

7.4.7 Kulturgiiter und sonstige Sachgiter

Der Anderungsbereich liegt auf Grundlage des kulturlandschaftlichen Fachbeitrages zum Regio-
nalplan Miinsterland? in der Kulturlandschaft des Kernminsterlandes sowie im Bereich des be-
deutsamen Kulturlandschaftsbereiches der Fachsicht ,Denkmalpflege“ (D 5.4, ,Munster, Telgte,
Wolbeck®) und der Fachsicht ,Archaologie” (A. 5.3, ,Bischofsstadt Miinster mit Wigbold Wol-
beck").

Der kulturlandschaftliche Fachbeitrag enthalt zu dem Gasometer unter der Nr. 249 den folgenden
Eintrag:

22| andschaftsverband Westfalen-Lippe (2013): Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zum Regionalplan Minsterland Re-
gierungsbezirk Minster. Minster. Online unter:
https://www.lwl.org/302a-download/PDF/kulturlandschaft/KuLaRegMSLandKorrekturneuWEB.pdf.

Abgerufen: April 2024.
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.Der Gasbehalter wurde 1953/54 als Teleskopbehalter von der Firma August Klénne aus Dort-
mund, errichtet. Die Gasregler- und Transformatorenstation wurde 1954 errichtet. Es handelt sich
um ein zum Boelckeweg giebelstandiges, mit roten Klinkern verkleidetes Gebaude unter einem
sehr flach geneigten Satteldach.”

Das Gertist des ehemaligen Gasometers sowie das sidwestlich angrenzende Gasreglerhaus
sind als technische Baudenkmaler zudem in die Denkmalliste der Stadt Munster eingetragen.

Darlber hinaus kommen nach derzeitigem Kenntnisstand im Anderungsbereich keine weiteren
Kultur- oder sonstigen Sachguter von gesellschaftlicher Bedeutung vor. Es finden sich keine Hin-
weise auf Bodendenkmaler.

Baubedingte Umweltauswirkungen

Die geplante Umnutzung und Neugestaltung bindet die historische Bausubstanz im Rahmen der
architektonischen Gesamtkonzeption ein. Das stadtebauliche Konzept erhalt die beiden denk-
malgeschitzten Baukdrper (Stahlgerist des Gasometers und das ehemalige Gasreglerhaus) so-
wie die Erschlielungs- und Freiflachen. Das Stahlgerist soll denkmalgerecht restauriert werden.
Der Sockel des Gerusts behalt seine blaue Bestandsfarbe und seinen geschlossenen Charakter.
Dieser erhalt zukiinftig lediglich in einigen Bereichen erforderliche Offnungen, die dem Muster
der Stahlplatten entsprechen und das historische Erscheinungsbild des Gasometers respektieren
sollen. Die ehemalige Silhouette des Gasbehalters wird mit neuer Struktur rekonstruiert und soll
ein nachhaltiges Tragwerk aus Holz erhalten.

Den Belangen der Fachansicht ,Archdologie” wird in Form des Denkmalschutzgesetztes Rech-
nung getragen. So sind im Falle von kulturhistorisch / kulturgeschichtlich wichtigen Bodenfunden
die Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes NRW zu beachten und die Erdarbeiten unverzig-
lich einzustellen. Ein entsprechender Hinweis wird in den im Parallelverfahren aufzustellenden
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 626 aufgenommen.

Insgesamt sind daher mit einer nachfolgenden Umsetzung des Planvorhabens keine baubeding-
ten Auswirkungen zu erwarten, die die Erheblichkeitsschwelle Gberschreiten.

Betriebsbedingte Umweltauswirkungen

Betriebsbedingt werden voraussichtlich keine erheblichen Beeintrachtigungen auf das Schutzgut
vorbereitet.

7.4.8 Wechselwirkungen der Schutzgiiter

Die Schutzguter stehen in ihrer Auspragung und Funktion untereinander in Wechselwirkung. Do-
minierend wirkte die vormalige Nutzung des Anderungsbereichs gem. den bestehenden und ge-
nehmigten Strukturen/ Gebauden. Dabei wurde das Gasometer im Jahr 2005 auller Betrieb ge-
nommen. Hieraus resultieren Auswirkungen auf die Struktur- und Artenvielfalt von Flora und
Fauna, aber auch Einflusse auf den Boden- und Wasserhaushalt, welche im Umweltbericht in
den jeweiligen Kapiteln zu den Umweltschutzgitern im Detail beschrieben werden.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern, die Uber diese ,normalen® 6kosystemaren Zu-
sammenhange hinausgehen, werden — soweit sie zu erwarten sind — bei Bearbeitung des jewei-
ligen Schutzgutes betrachtet. Es liegen im Anderungsbereich jedoch keine Schutzglter vor, die
in unabdingbarer Abhangigkeit voneinander liegen. Bestehende, erheblich nachteilige Wechsel-
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wirkungen sind auf Grundlage des vorliegenden Planungsrechts und der vormals erteilten Ge-
nehmigungen nicht bekannt. Erhebliche bau- bzw. betriebsbedingte Umweltauswirkungen sind
bei einem entsprechend anzunehmenden stérungsfreien Betrieb der zuklnftigen Gebaude ins-
gesamt nicht zu erwarten.

7.5 Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Der Anderungsbereich wiirde voraussichtlich weiterhin in seiner derzeitigen Form, d.h. als Grin-
flache mit einem Planzeichen fur Ver- und Entsorgung mit der Zweckbestimmung ,Gas® darge-
stellt. Der Anderungsbereich wiirde dementsprechend auch zukiinftig durch das ehemalige Tréa-
gergerust des Gasometers und das ehemalige Gasreglerhaus sowie umliegende Betriebs- und
ErschlieBungsflachen gekennzeichnet. Die im Umfeld vorhandenen Grlinstrukturen wirden sich
naturgemal i. S. einer Sukzession weiterentwickeln.

Der Anderungsbereich liegt jedoch im Geltungsbereich rechtskréftiger Bebauungsplane (vgl. Kap.
7.3) so dass die Flachen gem. geltendem Planungsrecht zukinftig einer entsprechenden Nutzung
zugefihrt werden kdnnten.

Ein natlrliches Entwicklungspotenzial der Schutzguiter aufgrund fachgesetzlicher Vorgaben des
Naturschutzes ist nicht in relevantem Umfang zu erwarten. Einzig die der Baumschutzsatzung
der Stadt Minster unterliegenden Gehdlze kénnten sich zukilnftig weiter entwickeln und damit -
insbesondere im Fall einer Brache - mit zunehmendem Alter an 6kologischer Bedeutung gewin-
nen. Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung kénnen etwaige der Baumschutzsatzung
unterliegende Baume entsprechend auf ihren Erhalt gepruift werden. Es ist beabsichtigt, die Grun-
strukturen soweit als moéglich in die zuklnftige Planung zu integrieren.

7.6 Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der erheb-
lichen nachteiligen Umweltauswirkungen

Wahrend der nachfolgenden Bauphase sind als Vermeidungs- und VerringerungsmafRnahmen
eine zugige und gebiindelte Abwicklung der Bauaktivitaten zur Vermeidung von Stérungen anzu-
streben. Die erforderlichen Arbeitsraume sind auf ein absolut notwendiges Minimum zu beschran-
ken. Es ist auf einen profilgerechten Abtrag und eine fachgerechte Lagerung des ausgehobenen
Bodenmaterials zu achten. Insbesondere der Oberboden sollte bei Zwischenlagerung gegeniber
Erosion geschitzt und soweit mdoglich wieder profilgerecht an gleicher Stelle eingebracht werden.

Der Schutz von Baumen, Pflanzbestanden und Vegetationsflachen ist bei Baumalnahmen si-
cherzustellen (vor Beginn der Bauarbeiten ortsfeste Schutzzaune um ggf. betroffene Baume an-
bringen, Boden im Wurzelbereich von Gehdlzen nicht Befahren oder durch Materialablagerungen
verdichten, ggf. Einsatz von Schutzvlies / Stahlplatte, freigelegtes Wurzelwerk mit Frostschutz-
matten abdecken und bei Trockenheit bewassern, kein Bodenauftrag oder -abtrag im Wurzelbe-
reich).

Die Vorgaben der Baumschutzsatzung der Stadt Minster sind zu beachten (vgl. Kap. 7.3).

Um mit Umsetzung des Bebauungsplanes nicht gegen artenschutzrechtliche Verbote gemaf
§ 44 Abs. 1 BNatSchG zu verstoRen, ist eine zeitliche Einschrankung die Entfernung von Gehdl-

zen betreffend (gem. Fachgutachten nur im Zeitraum vom 01.11 bis zum 28.02) einzuhalten. Bei
einer notwendigen Entnahme von Baumen mit Baumhohlen ist zudem eine 6kologische Baube-
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gleitung zu beauftragen. Diese kann ggf. weitere Mallhahmen zur Einhaltung der artenschutz-
rechtlichen Vorgaben treffen. Als Ersatz fir den Verlust potenzieller Quartierstandorte von Fle-
dermausen und Vogeln sind in verbleibenden Gehélzbestanden insgesamt mind. 10 Fledermaus-
kasten und 10 GroRraumhdéhlen vorgezogen aufzuhangen.

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte ist eine fledermaus- und insektenfreundliche Au-
Renbeleuchtung sowie Vorgaben zur Ausgestaltung von Glasfassaden zur Minimierung eines
Vogelschlagrisikos zu beriicksichtigen. Entsprechende Vorgaben werden auf der Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung konkretisiert.

Zum Schutz der Nutzungen im Anderungsbereich gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch
Verkehrs-/ Gewerbelarm wurde ein Larmgutachten erstellt (s. Kap. 8.4.1). Zur Sicherung der er-
forderlichen SchallschutzmafRnahmen werden im Zuge der Aufstellung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes entsprechende Festsetzungen, die im Rahmen einer nachfolgenden Umset-
zung einzuhalten sind, festgesetzt.

Wahrend der Betriebsphase, d.h. der eigentlichen Nutzung sind - soweit auf der vorliegenden
Planungsebene ersichtlich - keine erheblich nachteiligen Auswirkungen anzunehmen.

Inwieweit mit der vorliegenden Planung ein Eingriff in Boden, Natur und Landschaft verbunden
ist, wird auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung abschlieRend ermittelt und erforderliche
AusgleichsmalRnahmen festgelegt/ vertraglich gesichert.

7.7 Anderweitige Planungsmoglichkeiten

Anderweitige alternative Planungsmdglichkeiten mit einem vergleichbaren stadtebaulichen Po-
tenzial sowie geringeren Umweltauswirkungen, bestehen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.
Das geplante Vorhaben ist raumlich an die ortliche Situation und die hier mégliche sinnvolle Wie-
dernutzbarmachung der unter Denkmalschutz stehenden Gebaude gebunden.

7.8 Beschreibung der erheblich nachteiligen Auswirkungen gemaB den zuldssigen Vor-
haben fiir schwere Unfille oder Katastrophen einschlieBlich notwendiger MaBnah-
men zur Vermeidung / Ausgleich

Gemal § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen Flachen unterschiedlicher Nutzung
einander so zuzuordnen, dass die von schweren Unfallen hervorgerufenen Auswirkungen auf
schutzbedurftige Nutzungen soweit wie mdglich vermieden werden. Der von einem Betrieb oder
einer Anlage ausgehende Gefahrdungsgrad orientiert sich dabei an den in den Betriebsablaufen
zur Anwendung kommenden Stoffen.

Die zulassige Nutzung der im vorliegenden Flachennutzungsplan dargestellten gemischten Bau-
flache lasst keine schwereren Unfélle oder Katastrophen erwarten, die zu erheblich nachteiligen
Auswirkungen fuhren. Weitere Gefahrgutunfalle durch Industrietatigkeiten im Sinne der Seveso-
Richtlinie und / oder verkehrsbedingten Gefahrgutunfallen sind in vorliegendem Fall ebenfalls
nicht zu erwarten.

Es befinden sich innerhalb des Anderungsbereichs bzw. dem Umfeld keine Industriestandorte
bzw. Betriebe und Anlagen die der Seveso-IlI-Richtlinie? unterliegen.

23 Richtlinie 2012/18/EU vom 04.07.2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen.
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Der Anderungsbereich befindet sich auBerhalb von festgesetzten Uberschwemmungsgebieten.
In Bezug auf ein statistisches Hochwasser (HQ20, HQ100, HQ1000) besteht kein Hochwasserri-
siko.

7.9 Zusatzliche Angaben

Die erforderliche Datenerfassung fir die Umweltprifung erfolgte anhand von Erhebungen bzw.
Bestandskartierungen des dkologischen Zustands im Anderungsbereich sowie der unmittelbaren
Umgebung. Darlber hinaus wurden die im Literaturverzeichnis benannten Quellen ausgewertet
und der Erarbeitung des Umweltberichtes zugrunde gelegt. Schwierigkeiten bei der Zusammen-
stellung der erforderlichen Angaben traten nicht auf.

7.10 Uberwachung (Monitoring)

Gemal § 4c BauGB sind die von der Planung ausgehenden erheblichen Umweltauswirkungen
von den Gemeinden zu Uberwachen. Hierin werden sie gemaR § 4 (3) BauGB von den fiir den
Umweltschutz zustandigen Behdrden unterstutzt.

Die im Immissionsgutachten zugrunde gelegten Annahmen sind im Zuge der Baugenehmigung

zu prufen. Unbenommen hiervon ist die fortlaufende Uberprifung wahrend und nach Abschluss
der Bauarbeiten gem. den entsprechend gutachterlich getroffenen Vorgaben.

Notwendige MaRnahmen zur Uberwachung der Umweltauswirkungen betreffen insbesondere die
Uberprifung der Umsetzung der Griinfestsetzungen. Dies geschieht im Rahmen der Umsetzung
der verbindlichen Bauleitplanung.

Die zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote gemaR § 44 Abs. 1 BNatSchG erforderlichen
MafRnahmen sind entsprechend des vorliegenden Artenschutzfachbeitrages zu berilcksichtigen.
Bei einem Auftreten unvorhersehbarer Umweltauswirkungen ist in Abstimmung mit der zustandi-
gen Fachbehorde eine 6kologische Baubegleitung zu beauftragen.

Weitere Mallnahmen zum Monitoring beschranken sich auf die Prifungen im Rahmen der ggf.
erforderlichen baurechtlichen Zulassungsverfahren. Dartber hinaus ist davon auszugehen, dass
unerwartete Auswirkungen durch die Fachbehdrden im Rahmen von bestehenden Uberwa-
chungssystemen und der Informationsverpflichtung nach § 4 Abs. 3 BauGB gemeldet werden.

7.11 Zusammenfassung

Im Rahmen der Umweltpriifung fiir die 117. Anderung des fortgeschriebenen Flachennutzungs-
plans fir den Bereich ,Boelckeweg / Albersloher Weg / Bundesstralte B 51“ wurden fir die Pla-
nung zusammenfassend folgende Ergebnisse festgestellt:

Menschen

Der Anderungsbereich (1,3 ha) liegt im stiddstlichen Stadtgebiet von Minster und umfasst das
technische Baudenkmal des Gasometers, das ehemalige Betriebsgebdude des Gasometers
(Gasreglerhaus) sowie die umliegenden Frei- und Griinstrukturen. Nordlich des Anderungsbe-
reichs verlauft die Umgehungsstralle (B 51) und in westlicher/ siidwestlicher Richtung der Albers-
loher Weg. Folglich unterliegt der Anderungsbereich Immissionen aus dem vorbeifiihrenden Stra-
Renverkehr. Sudlich befindet sich eine Kleingartenanlage. Ostlich besteht ein Klar- und Regen-
ruckhaltebecken sowie im Weiteren Wohnbebauung im Bereich ,Torminweg®.
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Im Rahmen des im Parallelverfahren in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 626
.Boelckeweg / Albersloher Weg / Bundesstralle B 51 wurde ein Immissionsgutachten erstellt.
Hiernach sind, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu gewahrleisten, Schallminderungs-
mafRnahmen erforderlich. Die erforderlichen SchallschutzmaRnahmen werden auf der Ebene der
verbindlichen Bauleitplanung sichergestellt, so dass insgesamt durch die Planung keine erhebli-
chen Beeintrachtigungen fur den Menschen und sein Wohnumfeld vorbereitet werden.

Biotopstrukturen / Biologische Vielfalt

Der Anderungsbereich ist im Bereich des Gasometers, des Gasreglerhauses und der umliegen-
den Betriebsflachen versiegelt/ bebaut. Die nicht mit Gebauden bestandenen Flachen sind durch
einen Baum- und Strauchbestand gekennzeichnet.

Nérdlich des Anderungsbereichs grenzt entlang der BundesstralRe ein Erdwall an, der mit Strau-
chern und Baumen bewachsen ist, stdlich befindet sich eine Kleingartenanlage. Ostlich liegt ein
Klar- und Regenrickhaltebecken. Die nachstgelegenen Wohnnutzungen bestehen im Bereich
des Torminwegs, ebenfalls stlicher Richtung. In westlicher/ stiidwestlicher Richtung verlauft der
Albersloher Weg. Der Anderungsbereich unterliegt damit verschiedensten Einflissen/ Immissio-
nen aus dem Strallenverkehr, aber auch aufgrund der aktuellen Nutzungen.

Fur die Beurteilung des faunistischen Potentials und die Einhaltung der fachgesetzlichen Vorga-
ben gem. § 44 (1) BNatSchG wurde im Zuge der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Nr. 626 ,Boelckeweg / Albersloher Weg / Bundesstralie B 51 ein artenschutzfachli-
ches Gutachten erarbeitet. Die Ergebnisse zeigen, dass unter Einhaltung der fachgutachterlich
benannten Vermeidungsmalinahmen mit der Planung keine artenschutzrechtlichen Verbote ge-
genuber planungsrelevanten Vogel- bzw. Fledermausarten vorbereitet werden. Eine Tétung, Sto-
rung bzw. eine Beschadigung von Lebensstatten im Sinne des § 44 (1) BNatSchG kann ausge-
schlossen werden.

Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen auf gesetzlich geschutzte Gebiete (FFH-Gebiet, Natur-
schutzgebiet) sind aufgrund der gegebenen Entfernungen und der zu erwartenden Wirkfaktoren,
nicht anzunehmen.

Flache/ Boden

Der Anderungsbereich umfasst eine Flache von rund 1,3 ha und umschlieRt das Areal des ehe-
maligen Gasometers im Stadtbezirk Miinster-Siidost. Der Anderungsbereich ist durch das denk-
malgeschitzte Tragergerist des ehemaligen Gasometers mit umgebenden ErschlieRungsfla-
chen gepragt. Stdwestlich befindet sich das Gasreglerhaus mitsamt Zufahrtsbereichen. Die vor-
genannten Gebaude- und Betriebsflachen sind versiegelt; ungestérte Bodenverhaltnisse sind fur
diese Bereiche aufgrund der vorherigen Bauarbeiten ausgeschlossen.

Fir den Anderungsbereich liegen zwei rechtskraftige Bebauungspléne vor, die eine Festsetzung
als ,Flachen fur Versorgungsanlagen, Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung und Ablagerun-
gen“ mit der Zweckbestimmung ,,Gas* bzw. ,Verkehrsflache® flir den Ausbau des Albersloher We-
ges vorsehen. Die Schutzglter Flache und Boden sind entsprechend dem geltenden Planungs-
recht bzw. den erteilten Genehmigungen in Anspruch genommen.

Mit nachfolgender Umsetzung des Planvorhabens ist baubedingt nicht von einer grof3flachigen
Inanspruchnahme der Schutzgiter Flache und Boden auszugehen. Zukiinftige Gebaude werden
voraussichtlich im Bereich vorbelasteter Flachen gebaut. Umliegende Grunstrukturen wurden ein-
gemessen und sollen auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung planungsrechtlich gesichert
werden.
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Wasser

Der Anderungsbereich liegt im Einzugsgebiet der Werse. Festgesetzte Uberschwemmungsge-
biete liegen nicht vor. Die Grundwassereinheit befindet sich innerhalb des Stadtgebietes und wird
Uberwiegend land- und forstwirtschaftlich genutzt; im Nordwesten besteht eine dichte Wohnbe-
bauung, im Stden Industrie- und Gewerbeflachen sowie ehemalige militarische Flachen. Der du-
Rerste Sudwesten der Grundwassereinheit liegt im Wasserschutzgebiet Munster-Geist.

Ostlich, auRerhalb des Anderungsbereichs verlauft der Litkenbach. Ebenso befinden sich hier
ein Regenrickhalte- sowie Regenklarbecken/ Pumpstation/ Klarwerk. Aufgrund der bestehenden
Versiegelungen wurde die Grundwasserneubildungsrate bereits im Zuge der urspriinglichen Bau-
arbeiten des Gasometers und umliegender Betriebsflachen lokal verandert. Bestehende Konflikte
sind nicht bekannt.

Insgesamt werden voraussichtlich keine erheblich nachteiligen Beeintrachtigungen auf das
Schutzgut vorbereitet.

Klima / Luft

Die versiegelten Flachen im Anderungsbereich sind als Siedlungsbereiche einzustufen. Damit ist
der Anderungsbereich aufgrund der bestehenden Situation anthropogen vorbelastet. Die malR-
geblich mit Geholzen bestandenen Flachen sind als Grinflachen einzustufen. Die bewachsenen
Bereiche fungieren als Kaltluftentstehungsgebiet. In der Gesamtbetrachtung ist fir die versiegel-
ten Flachen eine weniger glinstige thermische Situation anzunehmen. Gemaly Umweltkataster
der Stadt Miinster wird fiir den Anderungsbereich eine Funktion als ,klimadkologischer Aus-
gleichsraum® angegeben.

Mit einer nachfolgenden Umsetzung des Planvorhabens ist baubedingt von Versiegelungen im
Bereich vorbelasteter Flachen auszugehen. Hierbei werden voraussichtlich keine Grunstrukturen
in Anspruch genommen, die eine mafigebliche Relevanz in Bezug auf das (globale) Klima auf-
weisen. Die betriebsbedingten Umweltauswirkungen beziehen sich vorrangig auf den Betrieb zu-
kinftiger Gebaude. Eine relevante betriebsbedingte Anfalligkeit des Vorhabens gegenlber den
Folgen des Klimawandels besteht nicht.

Landschaft

Der siidéstlich der Innenstadt gelegene Anderungsbereich umfasst das technische Baudenkmal
des Gasometers, das ehemalige Betriebsgebaude sowie die umliegenden Frei- und Grinstruk-
turen. Das Gasometer ist als Landmarke aufgrund seiner Hohe weithin sichtbar. Ziel ist die Ent-
wicklung eines durchmischten, urbanen sowie nachhaltigen Stadtquartiers innerhalb der Kubatur
des ehemaligen Gasometers. Das stadtebauliche Konzept erhalt die beiden denkmalgeschutzten
Baukorper sowie die Erschlielungs- und Freiflachen.

Kulturguter und sonstige Sachguter

Der Anderungsbereich liegt in der Kulturlandschaft des Kernmiinsterlandes sowie in den bedeut-
samen Kulturlandschaftsbereichen ,Minster, Telgte, Wolbeck® / ,Bischofsstadt Miinster mit Wig-
bold Wolbeck®. Das Gerist des ehemaligen Gasometers sowie das sldwestlich angrenzende
Gasreglerhaus sind als technische Baudenkmaler eingetragen. Die geplante Umnutzung und
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Neugestaltung bindet die historische Bausubstanz ein. Es finden sich keine Hinweise auf Boden-
denkmaler. Im Fall von kulturhistorisch / kulturgeschichtlich wichtigen Bodenfunden sind die Vor-
schriften des Denkmalschutzgesetzes NRW zu beachten.
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Diese Begrindung dient gemal § 5 Absatz 5 BauGB als Anlage zum Ent-
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Minster, den

Der Oberblrgermeister
In Vertretung

Robin Denstorff
Stadtbaurat

Begrindung zum Entwurf / Seite 36 von 36


https://www.stadt-muenster.de/fileadmin/user_upload/stadt-muenster/67_umwelt/pdf/gruenordnung_zielkonzept_naturraum.pdf
https://www.stadt-muenster.de/fileadmin/user_upload/stadt-muenster/67_umwelt/pdf/gruenordnung_zielkonzept_naturraum.pdf
https://www.stadt-muenster.de/fileadmin/user_upload/stadt-muenster/67_umwelt/pdf/gruenordnung_freiraumkonzept_2012.pdf
https://www.stadt-muenster.de/fileadmin/user_upload/stadt-muenster/67_umwelt/pdf/gruenordnung_freiraumkonzept_2012.pdf
https://www.stadt-muenster.de/wasser/starkregengefahrenkarten
https://www.stadt-muenster.de/wasser/starkregengefahrenkarten

	Begründung zum Entwurf der 117. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Münster im Stadtbezirk Münster-Südost, Stadtteil Gremmendorf-West im Bereich „Boelckeweg / Albersloher Weg / Bundesstraße B 51“
	1.	Planungsanlass, Planungsziele und strukturelle Situation
	1.1	Hinweise zu § 1a Abs. 2 BauGB (Bodenschutzklausel)
	1.2	Hinweise zu § 1a Abs. 5 BauGB (Klimaschutzklausel) 

	2.	Änderungsbereich
	3.	Planungsrechtliche Situation
	3.1	Ziele der Raumordnung und Landesplanung
	3.2	Bestehendes Planungsrecht, sonstige Satzungen, Verordnungen und Plankonzepte

	4.	Änderungsinhalte
	4.1	Gemischte Baufläche 
	4.2	Erschließung
	4.3	Ver- und Entsorgung / Technische Infrastruktur
	4.4	Immissionsschutz

	5.	Arten- und Biotopschutz
	6.	Kennzeichnungen, nachrichtliche Übernahmen und Hinweise
	6.1	Altlasten
	6.2	Denkmalschutz / Archäologie

	7.	Auswirkungen auf die Umwelt / Umweltbericht gemäß § 2 a BauGB
	7.1.	Rahmen der Umweltprüfung
	7.2	Kurzdarstellung der Planung
	7.3	Fachgesetzliche Ziele und Vorgaben des Umweltschutzes
	7.4	Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes (Basisszenario) und der erheblichen Umweltauswirkungen der Planung während der Bau- und Betriebsphase
	7.4.1	Menschen
	7.4.2	Biotoptypen, Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt
	7.4.3	Fläche und Boden
	7.4.4	Wasser
	7.4.5	Klima / Luft
	7.4.6	Landschaft
	7.4.7	Kulturgüter und sonstige Sachgüter
	7.4.8	Wechselwirkungen der Schutzgüter

	7.5	Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung
	7.6	Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
	7.7	Anderweitige Planungsmöglichkeiten
	7.8 	Beschreibung der erheblich nachteiligen Auswirkungen gemäß den zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen einschließlich notwendiger Maßnahmen zur Vermeidung / Ausgleich
	7.9 	Zusätzliche Angaben
	7.10	Überwachung (Monitoring)
	7.11	Zusammenfassung

	8. 	Referenzliste der Quellen / Gutachten


